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Euro-Wechselkurs (1)

28. Dezember 2023

(C/2023/1403)

1 Euro =

Währung Kurs

USD US-Dollar 1,1114

JPY Japanischer Yen 156,57

DKK Dänische Krone 7,4545

GBP Pfund Sterling 0,87060

SEK Schwedische Krone 11,0382

CHF Schweizer Franken 0,9302

ISK Isländische Krone 150,30

NOK Norwegische Krone 11,2625

BGN Bulgarischer Lew 1,9558

CZK Tschechische Krone 24,714

HUF Ungarischer Forint 383,10

PLN Polnischer Zloty 4,3355

RON Rumänischer Leu 4,9753

TRY Türkische Lira 32,7501

AUD Australischer Dollar 1,6246

Währung Kurs

CAD Kanadischer Dollar 1,4698

HKD Hongkong-Dollar 8,6876

NZD Neuseeländischer Dollar 1,7536

SGD Singapur-Dollar 1,4643

KRW Südkoreanischer Won 1 429,08

ZAR Südafrikanischer Rand 20,6003

CNY Chinesischer Renminbi Yuan 7,8941

IDR Indonesische Rupiah 17 136,79

MYR Malaysischer Ringgit 5,1213

PHP Philippinischer Peso 61,599

RUB Russischer Rubel

THB Thailändischer Baht 37,999

BRL Brasilianischer Real 5,3739

MXN Mexikanischer Peso 18,7767

INR Indische Rupie 92,4490

(1) Quelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.
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Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss 

(Sache M.11340 — I SQUARED CAPITAL / TDR CAPITAL / APPLUS) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(C/2023/1499)

Am 1. Dezember 2023 hat die Kommission nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des 
Rates (1) entschieden, keine Einwände gegen den oben genannten angemeldeten Zusammenschluss zu erheben und ihn für 
mit dem Binnenmarkt vereinbar zu erklären. Der vollständige Wortlaut der Entscheidung ist nur auf Englisch verfügbar 
und wird in einer um etwaige Geschäftsgeheimnisse bereinigten Fassung auf den folgenden EU-Websites veröffentlicht:

— der Website der GD Wettbewerb zur Fusionskontrolle (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Auf dieser 
Website können Fusionsentscheidungen anhand verschiedener Angaben wie Unternehmensname, Nummer der Sache, 
Datum der Entscheidung oder Wirtschaftszweig abgerufen werden,

— der Website EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=de). Hier kann diese Entscheidung anhand der 
Celex-Nummer 32023M11340 abgerufen werden. EUR-Lex ist das Internetportal zum Gemeinschaftsrecht.

(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.
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Verzeichnis der Beschlüsse der Europäischen Union über die Zulassung von Arzneimitteln vom 
1. Oktober 2023 bis 31. Oktober 2023

(Veröffentlichung gemäß Artikel 13 bzw. Artikel 38 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (1) oder Artikel 5 der Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates (2))

(C/2023/1561)
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(1) ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1.
(2) ABl. L 4 vom 7.1.2019, S. 43.



— Erteilung einer Zulassung (Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates): Genehmigt

Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des  
Arzneimittels

INN  
(internationaler 

Freiname)
Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis
Darreichungsform

ATC-Code  
(anatomisch- 

therapeutisch- 
chemischer Code)

Datum der 
Mitteilung

9.10.2023 Zoonotic Influenza 
Vaccine Seqirus

Zoonotischer In-
fluenzaimpfstoff 
(H5N1) (Ober-
flächenantigen, 
inaktiviert, adju-
vantiert)

Seqirus S.r.l.
Via del Pozzo 3/A, S. Martino, 53035 Monteriggioni 
(SI), Italia

EU/1/23/1761 Injektionssuspension 
in einer Fertigspritze 
(Injektion).

J07BB02 10.10.2023

30.10.2023 Jaypirca Pirtobrutinib Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland

EU/1/23/1738 Filmtablette Pending 31.10.2023



— Änderung einer Zulassung (Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates): Genehmigt

Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des 
Arzneimittels Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis

Datum der 
Mitteilung

4.10.2023 Apexxnar Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, 
Belgique/ Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België

EU/1/21/1612 5.10.2023

4.10.2023 Benepali Samsung Bioepis NL B.V.
Olof Palmestraat 10, 2616 LR Delft, Nederland

EU/1/15/1074 6.10.2023

4.10.2023 Bexsero GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l.
Via Fiorentina, 1, 53100 Siena, Italia

EU/1/12/812 5.10.2023

4.10.2023 CABOMETYX Ipsen Pharma
65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billan-
court, France

EU/1/16/1136 5.10.2023

4.10.2023 Dovprela Mylan IRE Healthcare Limited
Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial 
Estate, Dublin 13, Ireland

EU/1/20/1437 5.10.2023

4.10.2023 NEXPOVIO Stemline Therapeutics B.V.
Basisweg 10, 1043 AP, Amsterdam, Noord-Hol-
land, Nederland

EU/1/21/1537 5.10.2023

4.10.2023 Ontruzant Samsung Bioepis NL B.V.
Olof Palmestraat 10, 2616 LR Delft, Nederland

EU/1/17/1241 10.10.2023

4.10.2023 Ravicti Immedica Pharma AB
SE-113 63, Stockholm, Sverige

EU/1/15/1062 5.10.2023

4.10.2023 Trumenba Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, 
Belgique/ Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België

EU/1/17/1187 5.10.2023

4.10.2023 Upstaza PTC Therapeutics International Limited
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

EU/1/22/1653 5.10.2023

4.10.2023 Vazkepa Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited
88 Harcourt Street, Dublin 2, D02DK18, Ireland

EU/1/20/1524 12.10.2023

4.10.2023 Xyrem UCB Pharma S.A.
Allée de la Recherche 60, 1070 Bruxelles, 
Belgique/Researchdreef 60, 1070 Brussel, België

EU/1/05/312 9.10.2023

5.10.2023 Artesunate Amivas Amivas Ireland Ltd
Suite 5, Second Floor, Station House, Railway 
Square, Waterford, Ireland

EU/1/21/1582 6.10.2023

5.10.2023 Evkeeza Ultragenyx Germany GmbH
Rahel-Hirsch-Str. 10, 10557 Berlin, Deutschland

EU/1/21/1551 6.10.2023

5.10.2023 Ninlaro Takeda Pharma A/S
Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dan-
mark

EU/1/16/1094 6.10.2023

5.10.2023 Ontozry Angelini Pharma S.p.A
Viale Amelia 70, 00181 Rome, Italia

EU/1/21/1530 9.10.2023
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Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des 
Arzneimittels Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis

Datum der 
Mitteilung

9.10.2023 Aerius N.V. Organon
Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Nederland

EU/1/00/160 10.10.2023

9.10.2023 Aripiprazole Mylan 
Pharma

Mylan Pharmaceuticals Limited
Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 
15, DUBLIN, Ireland

EU/1/15/1005 10.10.2023

9.10.2023 Avonex Biogen Netherlands B.V.
Prins Mauritslaan 13, 1171 LP Badhoevedorp, 
Nederland

EU/1/97/033 13.10.2023

9.10.2023 Azomyr N.V. Organon
Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Nederland

EU/1/00/157 10.10.2023

9.10.2023 Briumvi Neuraxpharm Pharmaceuticals, S.L.
Avda. Barcelona 69, 08970 Sant Joan Despí — 
Barcelona, España

EU/1/23/1730 11.10.2023

9.10.2023 Bronchitol Pharmaxis Europe Limited
108 Q House, Furze Road, Sandyford, Dublin 18, 
D18AY29, Ireland

EU/1/12/760 11.10.2023

9.10.2023 Cinryze Takeda Manufacturing Austria AG
Industriestraße 67, 1221 Wien, Österreich

EU/1/11/688 10.10.2023

9.10.2023 EDURANT Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België

EU/1/11/736 10.10.2023

9.10.2023 Effentora Teva B.V.
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederland

EU/1/08/441 12.10.2023

9.10.2023 Filgrastim Hexal Hexal AG
Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen, 
Deutschland

EU/1/08/496 10.10.2023

9.10.2023 Filsuvez Amryt Pharmaceuticals DAC
45 Mespil Road, Dublin 4, Ireland

EU/1/22/1652 10.10.2023

9.10.2023 Isentress Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Nederland

EU/1/07/436 13.10.2023

9.10.2023 Neoclarityn N.V. Organon
Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Nederland

EU/1/00/161 10.10.2023

9.10.2023 Olanzapin Apotex Apotex Europe B.V.
Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn, Nederland

EU/1/10/635 18.10.2023

9.10.2023 Orladeyo Biocryst Ireland Limited
Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 
2, D02 HW77, Ireland

EU/1/21/1544 10.10.2023

9.10.2023 Rivastigmine San-
doz

Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Österreich

EU/1/09/599 12.10.2023

9.10.2023 Shingrix GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgique

EU/1/18/1272 10.10.2023

9.10.2023 Tecartus Kite Pharma EU B.V.
Tufsteen 1, 2132 NT Hoofddorp, Nederland

EU/1/20/1492 12.10.2023
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Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des 
Arzneimittels Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis

Datum der 
Mitteilung

9.10.2023 Ucedane Eurocept International B.V.
Trapgans 5, 1244 RL Ankeveen, Nederland

EU/1/17/1202 12.10.2023

9.10.2023 Vizarsin KRKA d d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

EU/1/09/551 10.10.2023

9.10.2023 Zarzio Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Österreich

EU/1/08/495 10.10.2023

10.10.2023 Regkirona Celltrion Healthcare Hungary Kft.
Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony, 
1062 Budapest, Magyarország

EU/1/21/1597 13.10.2023

12.10.2023 ADCETRIS Takeda Pharma A/S
Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Dan-
mark

EU/1/12/794 13.10.2023

12.10.2023 Azarga Novartis Europharm Limited
Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 
4, Ireland

EU/1/08/482 13.10.2023

12.10.2023 Iclusig Incyte Biosciences Distribution B.V.
Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Neder-
land

EU/1/13/839 13.10.2023

12.10.2023 Ivozall ORPHELIA Pharma SAS
85 boulevard Saint-Michel, 75005 Paris, France

EU/1/19/1396 13.10.2023

12.10.2023 KEYTRUDA Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Nederland

EU/1/15/1024 19.10.2023

12.10.2023 Silodyx Recordati Ireland Ltd
Raheens East, Ringaskiddy Co. Cork P43 KD30, 
Ireland

EU/1/09/607 17.10.2023

12.10.2023 Veklury Gilead Sciences Ireland UC
Carrigtohill, County Cork, T45 DP77, Ireland

EU/1/20/1459 13.10.2023

12.10.2023 Xeloda CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Deutschland

EU/1/00/163 17.10.2023

18.10.2023 Atectura Breezhaler Novartis Europharm Limited
Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 
4, Ireland

EU/1/20/1439 20.10.2023

18.10.2023 Brintellix H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9, 2500 Valby, Danmark

EU/1/13/891 23.10.2023

18.10.2023 Enhertu Daiichi Sankyo Europe GmbH
Zielstattstraße 48, 81379 München, Deutschland

EU/1/20/1508 19.10.2023

18.10.2023 Exelon Novartis Europharm Limited
Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 
4, Ireland

EU/1/98/066 20.10.2023

18.10.2023 Holoclar Holostem S.r.l.
Via Glauco Gottardi 100, 41125 Modena, Italia

EU/1/14/987 19.10.2023

18.10.2023 Neuraceq Life Radiopharma Berlin GmbH
Max-Planck-Straße 4, 12489 Berlin, Deutschland

EU/1/13/906 19.10.2023
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Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des 
Arzneimittels Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis

Datum der 
Mitteilung

18.10.2023 Nordimet Nordic Group B.V.
Siriusdreef 41, 2132 WT Hoofddorp, Nederland

EU/1/16/1124 24.10.2023

18.10.2023 Noxafil Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Nederland

EU/1/05/320 19.10.2023

18.10.2023 Nuwiq Octapharma AB
Lars Forssells gata 23, 112 75 Stockholm, 
Sverige

EU/1/14/936 20.10.2023

18.10.2023 Olumiant Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland

EU/1/16/1170 19.10.2023

18.10.2023 Oxlumo Alnylam Netherlands B.V.
Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, 
Nederland

EU/1/20/1496 19.10.2023

18.10.2023 Qutenza Grünenthal GmbH
Zieglerstraße 6, 52078, Aachen, Deutschland

EU/1/09/524 23.10.2023

18.10.2023 Rebetol Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Nederland

EU/1/99/107 20.10.2023

18.10.2023 Rivastigmine 1 A 
Pharma

1 A Pharma GmbH
Industriestraße 18 83607 Holzkirchen Germany

EU/1/09/585 25.10.2023

19.10.2023 Comirnaty BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Deutsch-
land

EU/1/20/1528 20.10.2023

19.10.2023 Heplisav B Dynavax GmbH
Eichsfelder Strasse 11, D-40595 Düsseldorf, 
Deutschland

EU/1/20/1503 20.10.2023

19.10.2023 HyQvia Baxalta Innovations GmbH
Industriestraße 67, 1221 Wien, Österreich

EU/1/13/840 24.10.2023

19.10.2023 Koselugo AstraZeneca AB
151 85 Södertälje, Sverige

EU/1/21/1552 20.10.2023

19.10.2023 Lumykras Amgen Europe B.V.
Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nederland

EU/1/21/1603 23.10.2023

19.10.2023 Maviret AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Deutschland

EU/1/17/1213 20.10.2023

19.10.2023 Odefsey Gilead Sciences Ireland UC
Carrigtohill, County Cork, T45 DP77, Ireland

EU/1/16/1112 20.10.2023

19.10.2023 Oyavas STADA Arzneimittel AG
Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Deutschland

EU/1/20/1510 23.10.2023

19.10.2023 Quinsair Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via Palermo 26/A, 43122 Parma, Italia

EU/1/14/973 26.10.2023

19.10.2023 Raxone Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via Palermo 26/A, 43122 Parma, Italia

EU/1/15/1020 20.10.2023
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Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des 
Arzneimittels Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis

Datum der 
Mitteilung

19.10.2023 Zokinvy EigerBio Europe Limited
1 Castlewood Avenue, Rathmines, Dublin 6, D06 
H685, Ireland

EU/1/22/1660 20.10.2023

24.10.2023 Enhertu Daiichi Sankyo Europe GmbH
Zielstattstraße 48, 81379 München, Deutschland

EU/1/20/1508 26.10.2023

24.10.2023 REKAMBYS Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België

EU/1/20/1482 25.10.2023

24.10.2023 Voxzogo BioMarin International Limited
Shanbally, Ringaskiddy, County Cork, P43 R298, 
Ireland

EU/1/21/1577 25.10.2023

24.10.2023 Zepatier Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Nederland

EU/1/16/1119 27.10.2023

26.10.2023 Paxlovid Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, 
Belgique/ Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België

EU/1/22/1625 27.10.2023

26.10.2023 SonoVue Bracco International B.V.
Strawinskylaan 3051, 1077 ZX Amsterdam, 
Nederland

EU/1/01/177 7.11.2023

30.10.2023 Emtriva Gilead Sciences Ireland UC
Carrigtohill, County Cork, T45 DP77, Ireland

EU/1/03/261 31.10.2023

30.10.2023 Flebogamma DIF Instituto Grifols, S.A.
Can Guasc, 2, Parets del Vallès, 08150 Barcelona, 
Espaňa

EU/1/07/404 31.10.2023

30.10.2023 Idacio Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg vor 
der Höhe, Deutschland

EU/1/19/1356 31.10.2023

30.10.2023 Nuvaxovid Novavax CZ, a.s.
Bohumil 138, 281 63 Jevany, Česká republika

EU/1/21/1618 31.10.2023

30.10.2023 Ryeqo Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21, 1103 Budapest, Magyarors-
zág

EU/1/21/1565 13.11.2023

31.10.2023 Nuvaxovid Novavax CZ, a.s.
Bohumil 138, 281 63 Jevany, Česká republika

EU/1/21/1618 31.10.2023

— Rücknahme einer Zulassung (Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates)

Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des 
Arzneimittels Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis

Datum der 
Mitteilung

4.10.2023 Pregabalin Sandoz 
GmbH

Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Österreich

EU/1/15/1012 9.10.2023

5.10.2023 Zynrelef Heron Therapeutics, B.V.
Herengracht 500, 1017 CB Amsterdam, Neder-
land

EU/1/20/1478 16.10.2023

12.10.2023 Ciambra Menarini International Operations Luxembourg 
S.A.
1 avenue de la Gare, 1611 Luxembourg, 
Luxembourg

EU/1/15/1055 13.10.2023
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Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des 
Arzneimittels Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis

Datum der 
Mitteilung

12.10.2023 COVID-19 Vaccine 
(inactivated, adju-
vanted) Valneva

Valneva Austria GmbH
Campus Vienna Biocenter 3, 1030 Wien, Öster-
reich

EU/1/21/1624 13.10.2023

18.10.2023 Ivozall ORPHELIA Pharma SAS
85 boulevard Saint-Michel, 75005 Paris, France

EU/1/19/1396 24.10.2023

18.10.2023 Rebetol Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Nederland

EU/1/99/107 20.10.2023

26.10.2023 Clopidogrel BGR Laboratoires BIOGARAN
15 boulevard Charles de Gaulle, 92707 Colom-
bes Cedex, France

EU/1/09/558 31.10.2023
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— Erteilung einer Zulassung (Artikel 38 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates; Artikel 5 der Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments 
und des Rates): Genehmigt

Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des  
Arzneimittels

INN  
(internationaler 

Freiname)
Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis
Darreichungsform

ATC-Code  
(anatomisch- 

therapeutisch- 
chemischer Code)

Datum der 
Mitteilung

19.10.2023 Loxitab Meloxicam CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH
Ostlandring 13, 31303 Burgdorf, Deutschland

EU/2/23/301 Tablette QM01AC06 24.10.2023

19.10.2023 Oxmax Hämoglobin Be-
tafumaril (Rin-
der)

New Alpha Innovation Biopharmaceutical Ireland Li-
mited
The Black Church, St. Mary’s Place, Dublin, D07 P4AX, 
Ireland

EU/2/23/299 Infusionslösung QB05AA91 20.10.2023

24.10.2023 PREVEXXION  
RN+HVT

Impfstoff gegen 
die Mareksche 
Krankheit (le-
bend rekombi-
nant)

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55216 Ingelheim am Rhein, Deutschland

EU/2/23/302 Konzentrat und Lö-
sungsmittel zur Her-
stellung einer 
Injektionssuspensi-
on.

QI01AD03 26.10.2023

26.10.2023 Poulvac Procerta 
HVT-IBD

lebendes rekom-
binantes Puten-
herpesvirus, 
Stamm 
HVT-IBD, das 
das VP2 Protein 
des Virus der In-
fektiösen Bursitis 
exprimiert

Zoetis Belgium
rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique

EU/2/23/300 Konzentrat und Lö-
sungsmittel zur Her-
stellung einer 
Injektionssuspensi-
on.

QI01AD15 27.10.2023
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— Änderung einer Zulassung (Artikel 38 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates; Artikel 5 der Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates): Genehmigt

Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des 
Arzneimittels Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis

Datum der 
Mitteilung

12.10.2023 PREVEXXION  
RN+HVT+IBD

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55216 Ingelheim am Rhein, Deutschland

EU/2/20/255 16.10.2023

19.10.2023 AdTab Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Straße 4, 27472 Cuxhaven, 
Deutschland

EU/2/22/288 20.10.2023

19.10.2023 CLYNAV Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Straße 4, 27472 Cuxhaven, 
Deutschland

EU/2/16/197 20.10.2023

19.10.2023 Innovax-ND-ILT Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, 
Nederland

EU/2/20/256 20.10.2023

19.10.2023 Leucofeligen 
FeLV/RCP

VIRBAC
1ère avenue 2065 m LID, 06516 Carros, France

EU/2/09/097 20.10.2023

19.10.2023 Stronghold Plus Zoetis Belgium
rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, 
Belgique

EU/2/16/204 25.10.2023

20.10.2023 Previcox Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55216 Ingelheim am Rhein, Deutschland

EU/2/04/045 23.10.2023

24.10.2023 NEXGARD  
SPECTRA

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55216 Ingelheim am Rhein, Deutschland

EU/2/14/177 26.10.2023

26.10.2023 Solensia Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, 
Belgique

EU/2/20/269 27.10.2023

— Rücknahme einer Zulassung (Artikel 38 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates; Artikel 5 der Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates;)

Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des 
Arzneimittels Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis

Datum der 
Mitteilung

5.10.2023 CaniLeish VIRBAC S.A.
1ère Avenue — 2065 m — L.I.D., 06516 Carros 
CEDEX, France

EU/2/11/121 6.10.2023

Jeder Interessent erhält auf Anfrage den Beurteilungsbericht zu den betreffenden Arzneimitteln sowie die entsprechenden 
Beschlüsse. Anfragen sind an folgende Adresse zu richten:

European Medicines Agency
Domenico Scarlattilaan 6
1083 HS Amsterdam
NETHERLANDS 
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(Veröffentlichung gemäß Artikel 13 bzw. Artikel 38 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (1) oder Artikel 5 der Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates (2))
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— Erteilung einer Zulassung (Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates): Genehmigt

Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des  
Arzneimittels

INN  
(internationaler  

Freiname)
Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis
Darreichungsform

ATC-Code  
(anatomisch- 

therapeutisch- 
chemischer Code)

Datum der 
Mitteilung

3.11.2023 Ninlaro Ixazomib Takeda Pharma A/S
Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Danmark

EU/1/16/1094 Hartkapsel L01XG03 6.11.2023

6.11.2023 VANFLYTA Quizartinib Daiichi Sankyo Europe GmbH
Zielstattstraße 48, 81379 München, Deutschland

EU/1/23/1768 Filmtablette L01EX11 7.11.2023

15.11.2023 AQUMELDI Enalaprilmaleat Proveca Pharma Limited
2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland

EU/1/23/1717 Schmelztabletten C09AA02 16.11.2023

15.11.2023 Catiolanze Latanoprost Santen Oy
Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere, Suomi

EU/1/23/1763 Augentropfen, Emul-
sion

S01EE01 16.11.2023

15.11.2023 Dovprela Pretomanid Mylan IRE Healthcare Limited
Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, 
Dublin 13, Ireland

EU/1/20/1437 Tablette J04AK08 16.11.2023

15.11.2023 Finlee Dabrafenib Novartis Europharm Limited
Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, 
Ireland

EU/1/23/1767 Tablette zur Herstel-
lung einer Suspen-
sion zum 
Einnehmen

L01EC02 16.11.2023

15.11.2023 Herwenda Trastuzumab Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Österreich

EU/1/23/1762 Pulver zur Herstel-
lung eines Konzen-
trates zur 
Herstellung einer In-
fusionslösung

L01FD01 16.11.2023

16.11.2023 Ebglyss Lebrikizumab Almirall S.A.
Ronda General Mitre 151, 08022 Barcelona, España

EU/1/23/1765 Injektionslösung Pending 17.11.2023

17.11.2023 Yorvipath Palopegteripara-
tid

Ascendis Pharma Bone Diseases A/S
Tuborg Boulevard 12, DK-2900 Hellerup, Danmark

EU/1/23/1766 Injektionslösung H05AA05 20.11.2023



— Änderung einer Zulassung (Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates): Genehmigt

Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des 
Arzneimittels Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis

Datum der 
Mitteilung

3.11.2023 Copalia HCT Novartis Europharm Limited
Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 
4, Ireland

EU/1/09/575 6.11.2023

3.11.2023 Exforge HCT Novartis Europharm Limited
Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 
4, Ireland

EU/1/09/569 6.11.2023

3.11.2023 Jorveza Dr Falk Pharma GmbH
Leinenweberstraße 5, 79041 Freiburg im Breis-
gau, Deutschland

EU/1/17/1254 6.11.2023

3.11.2023 Lutetium (177Lu) 
chloride Billev

Billev Pharma ApS
Slotsmarken 10, 2970 Hørsholm, Danmark

EU/1/22/1680 6.11.2023

3.11.2023 NeoRecormon Roche Registration GmbH
Emil-Barell-Strasse 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, 
Deutschland

EU/1/97/031 6.11.2023

3.11.2023 Rizmoic Shionogi B.V.
Herengracht 464, 1017 CA, Amsterdam, Ne-
derland

EU/1/18/1291 6.11.2023

3.11.2023 Tremelimumab 
AstraZeneca

AstraZeneca AB
151 85 Södertälje, Sverige

EU/1/22/1712 6.11.2023

6.11.2023 AJOVY Teva GmbH
Graf-Arco-Straße 3, 89079 Ulm, Deutschland

EU/1/19/1358 10.11.2023

6.11.2023 Copalia Novartis Europharm Limited
Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 
4, Ireland

EU/1/06/372 8.11.2023

6.11.2023 Dafiro Novartis Europharm Limited
Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 
4, Ireland

EU/1/06/371 8.11.2023

6.11.2023 IDELVION CSL Behring GmbH
Emil-von-Behring-Straße 76, 35041 Marburg, 
Deutschland

EU/1/16/1095 9.11.2023

6.11.2023 Silodosin Recordati Recordati Ireland Ltd
Raheens East, Ringaskiddy Co. Cork P43 KD30, 
Ireland

EU/1/18/1343 8.11.2023

6.11.2023 Xolair Novartis Europharm Limited
Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 
4, Ireland

EU/1/05/319 8.11.2023

6.11.2023 Zirabev Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, 
Belgique/ Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België

EU/1/18/1344 7.11.2023

15.11.2023 Brukinsa BeiGene Ireland Limited
10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Co. 
Dublin, Ireland

EU/1/21/1576 16.11.2023

15.11.2023 Carmustine medac medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate 
mbH
Theaterstraße 6, 22880 Wedel, Deutschland

EU/1/18/1278 16.11.2023

ABl. C vom 29.12.2023 DE

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1562/oj 3/9



Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des 
Arzneimittels Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis

Datum der 
Mitteilung

15.11.2023 Dafiro HCT Novartis Europharm Limited
Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 
4, Ireland

EU/1/09/574 16.11.2023

15.11.2023 Daxas AstraZeneca AB
151 85 Södertälje, Sverige

EU/1/10/636 16.11.2023

15.11.2023 Evra Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21, 1103 Budapest, Magyarors-
zág

EU/1/02/223 20.11.2023

15.11.2023 Exforge Novartis Europharm Limited
Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 
4, Ireland

EU/1/06/370 16.11.2023

15.11.2023 Fuzeon Roche Registration GmbH
Emil-Barell-Strasse 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, 
Deutschland

EU/1/03/252 16.11.2023

15.11.2023 Harvoni Gilead Sciences Ireland UC
Carrigtohill, County Cork, T45 DP77, Ireland

EU/1/14/958 16.11.2023

15.11.2023 Imfinzi AstraZeneca AB
151 85 Södertälje, Sverige

EU/1/18/1322 16.11.2023

15.11.2023 Kivexa ViiV Healthcare BV
Van Asch van Wijckstraat 55H, 3811 LP 
Amersfoort, Nederland

EU/1/04/298 16.11.2023

15.11.2023 Miglustat Diphar-
ma

Dipharma Arzneimittel GmbH
Offheimer Weg 33, 65549 Limburg a. d. Lahn, 
Deutschland

EU/1/18/1346 16.11.2023

15.11.2023 Ocaliva ADVANZ PHARMA Limited
Suite 17, Northwood House, Northwood Ave-
nue, Santry, Dublin 9, Ireland

EU/1/16/1139 22.11.2023

15.11.2023 Praluent Sanofi Winthrop Industrie
82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, France

EU/1/15/1031 16.11.2023

15.11.2023 PREVYMIS Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Nederland

EU/1/17/1245 16.11.2023

15.11.2023 PREZISTA Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België

EU/1/06/380 16.11.2023

15.11.2023 Prometax Novartis Europharm Limited
Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 
4, Ireland

EU/1/98/092 16.11.2023

15.11.2023 Rezolsta Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België

EU/1/14/967 16.11.2023

15.11.2023 Rilutek Sanofi Winthrop Industrie
82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, France

EU/1/96/010 16.11.2023

15.11.2023 Rubraca pharmaand GmbH
Taborstrasse 1, 1020 Wien, Österreich

EU/1/17/1250 20.11.2023

15.11.2023 Stelara Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België

EU/1/08/494 16.11.2023

15.11.2023 Sustiva Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
Plaza 254, Blanchardstown Corporate Park 2, 
D15 T867, Dublin 15, Ireland

EU/1/99/110 20.11.2023
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Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des 
Arzneimittels Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis

Datum der 
Mitteilung

15.11.2023 TAKHZYRO Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland 
Branch
Block 2 Miesian Plaza, 50-58 Baggot Street 
Lower, Dublin 2, D02 HW68, Ireland

EU/1/18/1340 17.11.2023

15.11.2023 Tecartus Kite Pharma EU B.V.
Tufsteen 1, 2132 NT Hoofddorp, Nederland

EU/1/20/1492 16.11.2023

15.11.2023 Triumeq ViiV Healthcare BV
Van Asch van Wijckstraat 55H, 3811 LP 
Amersfoort, Nederland

EU/1/14/940 16.11.2023

15.11.2023 Trizivir ViiV Healthcare BV
Van Asch van Wijckstraat 55H, 3811 LP 
Amersfoort, Nederland

EU/1/00/156 16.11.2023

15.11.2023 Vafseo Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG
Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn, Deutschland

EU/1/23/1725 30.11.2023

15.11.2023 VEYVONDI Baxalta Innovations GmbH
Industriestraße 67, 1221 Wien, Österreich

EU/1/18/1298 16.11.2023

15.11.2023 Vyvgart argenx BV
Industriepark-Zwijnaarde 7, 9052 Gent, België

EU/1/22/1674 16.11.2023

15.11.2023 Xaluprine Nova Laboratories Ireland Limited
3rd Floor, Ulysses House, Foley Street, Dublin 1, 
Ireland

EU/1/11/727 16.11.2023

15.11.2023 Yuflyma Celltrion Healthcare Hungary Kft.
Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony, 
1062 Budapest, Magyarország

EU/1/20/1513 20.11.2023

15.11.2023 Zynlonta Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
112 76 Stockholm, Sverige

EU/1/22/1695 17.11.2023

20.11.2023 Descovy Gilead Sciences Ireland UC
Carrigtohill, County Cork, T45 DP77, Ireland

EU/1/16/1099 22.11.2023

20.11.2023 Intelence Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België

EU/1/08/468 21.11.2023

20.11.2023 Kalydeco Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry, 
Dublin 9, D09 T665, Ireland

EU/1/12/782 21.11.2023

20.11.2023 Lumykras Amgen Europe B.V.
Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nederland

EU/1/21/1603 21.11.2023

20.11.2023 Orgovyx Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona s/n, 
Edifici Est, 6a planta, 08039 Barcelona, España

EU/1/22/1642 21.11.2023

20.11.2023 Paxlovid Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, 
Belgique/ Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België

EU/1/22/1625 21.11.2023

20.11.2023 Pelmeg Mundipharma Corporation (Ireland) Limited
United Drug House Magna Drive, Magna Busi-
ness Park, Citywest Road, Dublin 24, Ireland.

EU/1/18/1328 21.11.2023
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Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des 
Arzneimittels Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis

Datum der 
Mitteilung

20.11.2023 Pirfenidone Viatris Viatris Limited
Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 
15, Ireland

EU/1/22/1707 21.11.2023

20.11.2023 Roteas Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Deutschland

EU/1/16/1152 22.11.2023

20.11.2023 Sirturo Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België

EU/1/13/901 21.11.2023

20.11.2023 Ziagen ViiV Healthcare BV
Van Asch van Wijckstraat 55H, 3811 LP 
Amersfoort, Nederland

EU/1/99/112 21.11.2023

22.11.2023 Kaftrio Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry, 
Dublin 9, D09 T665, Ireland

EU/1/20/1468 23.11.2023

23.11.2023 Cufence Univar Solutions B.V.
Schouwburgplein 30, Rotterdam, 3012 CL, 
Nederland

EU/1/19/1365 27.11.2023

23.11.2023 KEYTRUDA Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Nederland

EU/1/15/1024 24.11.2023

23.11.2023 PHEBURANE Eurocept International BV
Trapgans 5, 1244 RL Ankeveen, Nederland

EU/1/13/822 24.11.2023

29.11.2023 Betaferon Bayer AG
D-51368 Leverkusen, Deutschland

EU/1/95/003 30.11.2023

29.11.2023 Comirnaty BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Deutsch-
land

EU/1/20/1528 30.11.2023

29.11.2023 Eviplera Gilead Sciences Ireland UC
Carrigtohill, County Cork, T45 DP77, Ireland

EU/1/11/737 1.12.2023

29.11.2023 Extavia Novartis Europharm Limited
Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 
4, Ireland

EU/1/08/454 7.12.2023

29.11.2023 Lixiana Daiichi Sankyo Europe GmbH
Zielstattstraße 48, 81379 München, Deutschland

EU/1/15/993 30.11.2023

29.11.2023 NYXTHRACIS SFL Pharmaceuticals Deutschland GmbH
Marie-Curie-Strasse 8, 79539 Loerrach, 
Deutschland

EU/1/20/1485 30.11.2023

29.11.2023 Posaconazole Ac-
cord

Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona s/n, 
Edifici Est, 6a planta, 08039 Barcelona, España

EU/1/19/1379 30.11.2023

29.11.2023 Resolor Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland 
Branch
Block 2, Miesian Plaza, 50-58 Baggot Street 
Lower, Dublin 2, D02 HW68, Ireland

EU/1/09/581 1.12.2023

29.11.2023 Tabrecta Novartis Europharm Limited
Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 
4, Ireland

EU/1/22/1650 4.12.2023
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Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des 
Arzneimittels Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis

Datum der 
Mitteilung

29.11.2023 Taxotere Sanofi Winthrop Industrie
82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, France

EU/1/95/002 1.12.2023

29.11.2023 Xermelo SERB SAS
40 Avenue George V, 75008 Paris, France

EU/1/17/1224 4.12.2023

29.11.2023 Yesafili Biosimilar Collaborations Ireland Limited
Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial 
Estate, Dublin 13, D13 R20R, DUBLIN, Ireland

EU/1/23/1751 30.11.2023

— Rücknahme einer Zulassung (Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates)

Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des 
Arzneimittels Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis

Datum der 
Mitteilung

6.11.2023 Tremelimumab 
AstraZeneca

AstraZeneca AB
151 85 Södertälje, Sverige

EU/1/22/1712 7.11.2023
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— Erteilung einer Zulassung (Artikel 38 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates; Artikel 5 der Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments 
und des Rates): Genehmigt

Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des  
Arzneimittels

INN  
(internationaler  

Freiname)
Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis
Darreichungsform

ATC-Code  
(anatomisch- 

therapeutisch- 
chemischer Code)

Datum der 
Mitteilung

20.11.2023 Nobivac LoVo L4 Caniner Lepto-
spiren Impfstoff

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Nederland

EU/2/23/304 Injektions-suspensi-
on

QI07AB01 21.11.2023

20.11.2023 Senvelgo Velagliflozin Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim am Rhein, Deutschland

EU/2/23/305 Lösung zum Einneh-
men

QA10BK90 22.11.2023

23.11.2023 Bovilis Cryptium Cryptosporidium 
parvum Gp40

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Nederland

EU/2/23/303 Emulsion zur Injek-
tion

QI02AO02 24.11.2023

D
E

A
Bl. C vom

 29.12.2023

8/9
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1562/oj



— Änderung einer Zulassung (Artikel 38 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates; Artikel 5 der Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates): Genehmigt

Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des 
Arzneimittels Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis

Datum der 
Mitteilung

3.11.2023 Felisecto Plus Zoetis Belgium
rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, 
Belgique

EU/2/19/238 7.11.2023

20.11.2023 Tulinovet V.M.D.n.v.
Hoge Mauw 900, 2370 Arendonk, Belgïe

EU/2/20/257 21.11.2023

23.11.2023 CircoMax Zoetis Belgium
rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, 
Belgique

EU/2/21/281 24.11.2023

23.11.2023 FORTEKOR PLUS Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Straße 4, 27472 Cuxhaven, 
Deutschland

EU/2/15/185 24.11.2023

23.11.2023 Porcilis PCV ID Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, 
Nederland

EU/2/15/187 24.11.2023

23.11.2023 Suiseng Diff/A Laboratorios Hipra, S.A.
Avda. La Selva, 135, 17170 Amer (Girona), 
España

EU/2/21/278 27.11.2023

23.11.2023 Suvaxyn CSF Mar-
ker

Zoetis Belgium
rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, 
Belgique

EU/2/14/179 27.11.2023

30.11.2023 Exzolt Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, 
Nederland

EU/2/17/212 4.12.2023

30.11.2023 Isemid Ceva Santé Animale
10 avenue de La Ballastière, 33500 Libourne, 
France

EU/2/18/232 1.12.2023

30.11.2023 Kriptazen Virbac
1ère Avenue — 2065 m — L.I.D., 06516 Carros 
CEDEX, France

EU/2/18/234 1.12.2023

30.11.2023 Veraflox Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, 
Deutschland

EU/2/10/107 1.12.2023

— Rücknahme einer Zulassung (Artikel 38 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates; Artikel 5 der Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates)

Datum des 
Beschlusses

Bezeichnung des 
Arzneimittels Zulassungsinhaber

Registriernummer im 
Gemeinschaftsverzeich-

nis

Datum der 
Mitteilung

20.11.2023 Activyl Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, 
Nederland

EU/2/10/118 23.11.2023

Jeder Interessent erhält auf Anfrage den Beurteilungsbericht zu den betreffenden Arzneimitteln sowie die entsprechenden 
Beschlüsse. Anfragen sind an folgende Adresse zu richten:

European Medicines Agency
Domenico Scarlattilaan 6
1083 HS Amsterdam
NETHERLANDS 
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EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 18 Dezember 2023

über einen europäischen Rahmen zur Gewinnung und Bindung von Talenten in den Bereichen 
Forschung, Innovation und Unternehmertum in Europa 

(C/2023/1640)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 182 Absatz 5 und 
Artikel 292 Sätze 1 und 2,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Empfehlung 2005/251/EG der Kommission (1) spielte eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von 
Forschenden und Forschungslaufbahnen in der Union. Die Europäische Charta für Forscher und der 
Verhaltenskodex für die Einstellung von Forschern (im Folgenden „Charta und Kodex für Forscher“) sind zu 
Bezugsgrößen für Forschende und Arbeitgeber oder Förderer von Forschenden geworden und begünstigen die 
Stärkung des Europäischen Forschungsraums (EFR) und die Entwicklung eines attraktiveren, offeneren und 
nachhaltigeren Arbeitsmarktes für Forschende in der Union. Seit 2008 gibt es ein europäisches Verfahren zur 
Zertifizierung des Engagements und der Fortschritte einer Einrichtung bei der Umsetzung der Grundsätze der 
Charta und des Kodex für Forscher, die Human Resources Strategy for Researchers (Personalressourcen-Strategie für 
Forschende, HRS4R).

(2) In der am 1. Juli 2020 angenommenen Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europäische Kompetenzagenda 
für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und Resilienz“ (2) wird hervorgehoben, dass Forschende 
in Wissenschaft und Innovation an vorderster Front stehen und für eine erfolgreiche Laufbahn in und außerhalb der 
akademischen Welt besondere Kompetenzen benötigen. Die Kompetenzagenda sieht die Definition einer Taxonomie 
der Fähigkeiten für Forschende vor, die u. a. die statistische Erfassung der Mobilität von Wissenschaftlern, die 
Entwicklung eines europäischen Kompetenzrahmens für Forschende und die Unterstützung der Ausstattung von 
Forschenden mit den für die sektorübergreifende Mobilität erforderlichen Kompetenzen ermöglicht. Die erste 
Leitinitiative der Kompetenzagenda, der Kompetenzpakt der Union, unterstützt die Weiterbildung und Umschulung 
durch die Zusammenarbeit von Industrie, Anbietern von allgemeiner und beruflicher Bildung, Sozialpartnern und 
Behörden in groß angelegten Kompetenzpartnerschaften.

(3) In der am 30. September 2020 angenommenen Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ein neuer EFR für 
Forschung und Innovation“ (3) wird festgehalten, dass im globalen Wettlauf um Talente Voraussetzungen für eine 
Karriereentwicklung erforderlich sind, um die besten Forschenden in der Union anzulocken und zu halten, und dass 
die prekäre Beschäftigungssituation, insbesondere für Nachwuchsforschende, in den letzten Jahren nicht genügend 
angegangen wurde. Thematisiert wird auch das häufig anzutreffende Missverhältnis zwischen den Kompetenzen 
von Forschenden und den Bedürfnissen der Gesellschaft und der Wirtschaft, und es wird betont, wie wichtig es ist, 
unter Beteiligung der Industrie Forschende im Hinblick auf eine Laufbahn außerhalb der akademischen Welt 
auszubilden und für sie die entsprechenden Anreize zu schaffen. Um Forschungslaufbahnen in Europa zu stärken, 
ist dieser Mitteilung zufolge ein Instrumentarium von Maßnahmen erforderlich, das auf die Anerkennung der 
Fähigkeiten von Forschenden, die Entwicklung eines Kompetenzrahmens für Forschende, die Förderung von 
Mobilitäts- und Austauschmechanismen zwischen Hochschulen und Industrie, gezielte Ausbildungsmöglichkeiten 
sowie ein zentrales Portal, auf das alle Forschende aus dem öffentlichen und dem privaten Sektor für ein breites 
Spektrum an Unterstützungsdiensten zugreifen können, abzielt. In dieser Mitteilung ist auch vorgesehen, das System 
der Forschungsbewertung zu verbessern, um die Vielfalt der Laufbahnen und Tätigkeiten, die den Anforderungen der 
Gesellschaft besser entsprechen, berechtigterweise und angemessen anzuerkennen.

(1) Empfehlung der Kommission 2005/251/EG vom 11. März 2005 über die Europäische Charta für Forscher und einen Verhaltenskodex 
für die Einstellung von Forschern (ABl. L 75 vom 22.3.2005, S. 67).

(2) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen „Europäische Kompetenzagenda für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und Resilienz“ 
(COM(2020) 274 final).

(3) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen „Ein neuer EFR für Forschung und Innovation“ (COM(2020) 628 final).
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(4) In den Schlussfolgerungen des Rates zum neuen Europäischen Forschungsraum vom 1. Dezember 2020 wird 
hervorgehoben, dass die Schaffung attraktiver und sicherer Arbeitsbedingungen und die Steigerung der Attraktivität 
von Forschungslaufbahnen, bei denen Aspekten der offenen Wissenschaft, Geschlechtergleichstellung, digitale 
Kompetenzen, Forschungsbewertung, Diversifizierung von Forschungslaufbahnen und Mehrfachlaufbahnen 
Rechnung getragen wird, wesentliche Elemente des neuen EFR sind, die dazu beitragen, exzellente Forschende zu 
gewinnen und zu halten.

(5) In seinen Schlussfolgerungen zum Thema „Vertiefung des Europäischen Forschungsraums: Schaffung attraktiver und 
nachhaltiger Laufbahnen und Arbeitsbedingungen für Forschende und Verwirklichung der Mobilität Hochquali
fizierter“ vom 28. Mai 2021 erkennt der Rat an, dass Forschende im Mittelpunkt der Forschungs- und 
Innovationssysteme der Union stehen und ein besser koordiniertes Vorgehen auf Unionsebene erforderlich ist, um 
die Herausforderungen, mit denen Forschende konfrontiert sind, zu bewältigen und dadurch interoperable und 
nachhaltige Forschungslaufbahnen mit Möglichkeiten für Laufbahndiversifizierung und Mehrfachlaufbahnen zu 
ermöglichen, eine ausgewogene Mobilität Hochqualifizierter zu fördern und die Union zu einem attraktiven Ziel für 
Forschende zu machen. In diesen Schlussfolgerungen wird eine Analyse der weiteren Entwicklung der Charta und 
des Kodex für Forscher hin zu einem einheitlichen und umfassenden Rahmen vorgeschlagen, der alle Herausfor
derungen in Bezug auf Forschungslaufbahnen über Werte und Grundsätze hinaus behandelt und den Schwerpunkt 
auf alle denkbaren Beschäftigungssektoren für Forschende legt, und die Kommission wird ersucht, 2022 einen 
Vorschlag zu unterbreiten. Themen wie Einstellung, Anreize für Nachwuchsforschende, Laufbahndiversifizierung 
und -entwicklung, Interoperabilität mit allen Bereichen der Gesellschaft – einschließlich der Industrie –, Bewertung 
von Forschenden, Gleichstellung der Geschlechter, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie eine Verbesserung 
der Governance und der Dienste von EURAXESS und anderen Instrumenten wie Europass werden als Elemente 
vorgeschlagen, die in diesen Vorschlag aufgenommen werden sollten.

(6) In der Empfehlung (EU) 2021/2122 des Rates zu einem Pakt für Forschung und Innovation in Europa (4) werden 
Forschungslaufbahnen und die Mobilität von Forschenden sowie die Bewertung von Forschung, Forschenden und 
Einrichtungen als wichtige Handlungsfelder im Rahmen der Prioritätsbereiche für gemeinsame Maßnahmen der 
Union und der Mitgliedstaaten zur Förderung des EFR genannt und eine Reihe gemeinsamer Grundsätze und Werte 
zur Unterstützung von Forschung und Innovation in der Union festgelegt. Es wird darüber hinaus hervorgehoben, 
dass den Laufbahnen von Forschenden des akademischen Mittelbaus mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden 
sollte, einschließlich der spezifischen Hindernisse, mit denen sich Frauen in diesen Phasen konfrontiert sehen.

(7) Die politische EFR-Agenda im Anhang der Schlussfolgerungen des Rates zur künftigen Governance des 
Europäischen Forschungsraums vom 26. November 2021 enthält gezielte Maßnahmen für „Fortschritte bei der 
Reform des Bewertungssystems für Forschung, Forschende und Einrichtungen, um deren Qualität, Leistung und 
Wirkung zu verbessern“ und zur „Förderung attraktiver und nachhaltiger Forschungslaufbahnen, eines 
ausgewogenen Austauschs von Talenten sowie der internationalen, transdisziplinären und sektorübergreifenden 
Mobilität im gesamten EFR“. Die letztgenannte Maßnahme sieht die Entwicklung eines Unionsrahmens für 
Forschungslaufbahnen sowie die Verbesserung bestehender und die Schaffung neuer Instrumente und Initiativen 
vor. Dazu gehören die Einrichtung einer Beobachtungsstelle für Forschungslaufbahnen, die Überarbeitung der 
Charta und des Kodex für Forscher, die Einrichtung der EFR-Talentplattform als zentrales Zugangstor zu 
EURAXESS-Diensten, -Netzwerk und -Portalen, einschließlich HRS4R, und RESAVER, der Start der Initiative 
ERA4You zur Förderung der Mobilität von Talenten zwischen den Sektoren und in der gesamten Union, der 
Austausch bewährter Verfahren in Bezug auf Forschungs- und Innovationssysteme zur Förderung einer 
ausgewogenen Mobilität Hochqualifizierter und die Erprobung des neuen Rahmens für Forschungslaufbahnen mit 
den Europäischen Hochschulallianzen.

(8) In der am 18. Januar 2022 angenommenen Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine europäische Hochschul
strategie“ (5) ist die Entwicklung eines Rahmens für wissenschaftliche Laufbahnen in Synergie mit einem 
europäischen Rahmen für attraktive und nachhaltige Laufbahnen in der Hochschulbildung vorgesehen, der bis 2023 
vorgelegt werden soll.

(9) In der am 5. Juli 2022 angenommenen Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine neue europäische 
Innovationsagenda“ (6) wird anerkannt, dass Innovation von der erfolgreichen Gewinnung, Förderung und Bindung 
talentierter Personen und einem vielfältigen Spektrum von Kompetenzen abhängt, und die Bedeutung der 
sektorübergreifenden Mobilität unterstrichen.

(4) Empfehlung (EU) 2021/2122 des Rates vom 26. November 2021 zu einem Pakt für Forschung und Innovation in Europa (ABl. L 431 
vom 2.12.2021, S. 1).

(5) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen über eine europäische Hochschulstrategie (COM(2022) 16 final).

(6) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen „Eine neue europäische Innovationsagenda“ (COM(2022) 332 final).
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(10) In der Empfehlung (EU) 2022/2415 des Rates zu Leitprinzipien für die Valorisierung von Wissen (7) wird betont, wie 
wichtig es ist, in die Entwicklung unternehmerischer Kultur, Vorgehensweisen, Kompetenzen und Kapazitäten für 
Forschende und andere Akteure im Bereich Forschung und Innovation – einschließlich Vermittler – zu investieren, 
deren fortlaufende berufliche Weiterbildung von ausschlaggebender Bedeutung ist, um Forschungs- und 
Innovationsergebnisse in Lösungen umzuwandeln, die Nutzen für die Gesellschaft bringen. Ein Verhaltenskodex für 
die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen soll die Umsetzung dieser Empfehlung unterstützen.

(11) In den Schlussfolgerungen des Rates zu der Initiative „Europäische Hochschulen“ – Ein Brückenschlag zwischen 
Hochschulbildung, Forschung, Innovation und Gesellschaft: Wegbereitung für einen neuen Bezugsrahmen für die 
europäische Hochschulbildung (8) werden die Mitgliedstaaten und die Kommission ersucht, Synergien zwischen der 
Hochschuldimension des Europäischen Bildungsraums, dem EFR und dem Europäischen Hochschulraum (EHR) zu schaffen.

(12) Forschende sind eine grundlegende Ressource für die Gesellschaft. Sie forschen, fördern Innovationen, tragen zu 
Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen bei und stellen politischen Entscheidungsträgern Erkenntnisse für 
eine fundierte Entscheidungsfindung bereit. Forschende sind hochqualifizierte Talente, die wesentlich dazu beitragen 
können, die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt besser zu decken. Es ist von entscheidender Bedeutung, die allgemeinen 
Arbeitsbedingungen und das gesamte Arbeitsumfeld von Forschenden zu verbessern, wozu auch das Anbieten 
attraktiverer Gehälter gehört.

(13) Ein Schlüsselelement des ERF ist es, die Attraktivität und Stabilität von Forschungslaufbahnen in der gesamten Union zu 
verbessern. Daher besteht eine klare Notwendigkeit, Forschungslaufbahnen für Studierende und Hochschulabsolventen 
attraktiver und inklusiver zu machen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die talentierte Forschende in der Union halten 
und die Union zu einem attraktiven und wettbewerbsfähigen Ziel für internationale Forschende zu machen.

(14) Mit den Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen (MSCA) werden als Teil der Rahmenprogramme für Forschung und 
Innovation seit über 25 Jahren Forschende aus der ganzen Welt in allen Phasen ihrer Laufbahn unterstützt, wobei 
der Schwerpunkt auf der Ausbildung und der Kompetenz- und Laufbahnentwicklung liegt. Das Programm hatte 
auch eine strukturierende Wirkung auf Organisationen – Hochschuleinrichtungen, Forschungsorganisationen, 
Unternehmen usw. –, indem bewährte Verfahren verbreitet und ihre internationale Attraktivität und Sichtbarkeit 
erhöht wurden, insbesondere durch die Entwicklung exzellenter Programme für die Doktorandenausbildung. Mit 
den MSCA wird ein Beitrag zur sektorübergreifenden, interdisziplinären und geografischen Mobilität geleistet und 
werden Kompetenzen von Forschenden weiterentwickelt, geschlechtsspezifische Ungleichgewichte beseitigt, 
talentierte Forschende gehalten und neue Talente für Europa gewonnen. Insbesondere das Industrial-Doctorate- 
Programm im Rahmen der MSCA kann als Beispiel für ein bewährtes Verfahren gelten, bei dem die Forschungs
tätigkeit, der Einsatzort und die Betreuung eines Doktoranden gleichmäßig zwischen einer akademischen und einer 
nichtakademischen Einrichtung aufgeteilt werden, wobei Vorkehrungen für die Einhaltung wissenschaftlicher 
Standards getroffen werden. Dieses Programm ist ein wichtiges Beispiel für die Interaktion und die Zusammenarbeit 
zwischen verschiedenen Akteuren des Ökosystems, wodurch Querschnittskompetenzen und sektorübergreifender 
Mobilität gefördert werden und die Industrie bei der Deckung ihres Bedarfs an hochqualifizierten Talenten 
unterstützt und das Verständnis der Forschenden für industrielle Herausforderungen verbessert wird, um mehr 
Einstellungsmöglichkeiten innerhalb des Ökosystems zu schaffen.

(15) Eurostat-Daten zeigen einen Wachstumstrend bei der in Vollzeitäquivalenten gemessenen Zahl der Forschenden in 
der Union. Im Jahr 2021 haben zwei Millionen Forschende in den Mitgliedstaaten gearbeitet, d. h. 627 000 mehr als 
2011. Die meisten Forschenden arbeiten in der freien Wirtschaft (56 %) und im Hochschulwesen (32 %) sowie im 
öffentlichen Sektor (11 %). Es ist wichtig, dieses Wachstum durch angemessene Investitionen, Infrastruktur und 
politische Maßnahmen auf nationaler Ebene und Unionsebene aufrechtzuerhalten, die attraktive Forschungs
laufbahnen unterstützen, auch im Hinblick auf Diversität, Inklusion und Geschlechtergleichstellung, und eine Kultur 
der Wertschätzung von Forschungslaufbahnen in allen Sektoren der Gesellschaft fördern.

(16) Erforderlich sind eine klare und gemeinsame Definition und ein klares und gemeinsames Verständnis des Begriffs 
„Forschende“ auf Unionsebene, wie z. B. die weithin anerkannte Definition des Frascati-Handbuchs. Unter dem 
Begriff „Forschende“ sind Fachkräfte zu verstehen, die Forschungs- und Innovationstätigkeiten in allen Sektoren 
durchführen, d. h. unter anderem im akademischen Bereich – Hochschuleinrichtungen, Forschungsorganisationen 
und Forschungsinfrastrukturen – in der Wirtschaft – einschließlich Industrie, Start-ups, Spin-offs oder kleiner und 
mittlerer Unternehmen – in der öffentlichen Verwaltung – einschließlich Regierungsstellen, politischer 
Entscheidungsinstanzen, öffentlicher Labors und Gesundheitswesen – und im gemeinnützigen Sektor. Forschende 
können zudem an verschiedenen Arten von Tätigkeiten in allen Bereichen der Wirtschaft oder Gesellschaft beteiligt 
sein. Es muss darauf hingearbeitet werden, die vollständige Anerkennung der Laufbahnen von Forschenden zu 
erreichen und die Vergleichbarkeit zwischen allen Mitgliedstaaten und Sektoren zu verbessern.

(7) Empfehlung (EU) 2022/2415 des Rates vom 2. Dezember 2022 zu Leitprinzipien für die Valorisierung von Wissen (ABl. L 317 vom 
9.12.2022, S. 141).

(8) Schlussfolgerungen des Rates zu der Initiative „Europäische Hochschulen“ – Ein Brückenschlag zwischen Hochschulbildung, 
Forschung, Innovation und Gesellschaft: Wegbereitung für einen neuen Bezugsrahmen für die europäische Hochschulbildung 
(ABl. C 221 vom 10.6.2021, S. 14).
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(17) Die Durchführung von Forschung und Innovation auf hohem Niveau erfordert die Unterstützung durch andere 
Fachleute. Dabei verdienen Laufbahnen in den Bereichen Forschungsmanagement und Forschungstechnik eine 
angemessene Anerkennung, auch durch eine weitergehende Analyse und Angleichung auf Unionsebene. Die 
Kapazitäten für das Forschungsmanagement sollten gestärkt werden, indem die erforderlichen Fähigkeiten und 
Kompetenzen festgelegt und passende Ausbildungsmöglichkeiten entwickelt werden, eine bessere Vergleichbarkeit 
erreicht wird und ihren Trägern ein wirksames Management und eine wirksame Unterstützung von Forschung und 
Innovation ermöglicht werden.

(18) Die Europäische Klassifikation der Fähigkeiten, Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe (ESCO) wurde 2022 
aktualisiert und um verbesserte Taxonomien von Kompetenzen und Berufen für Forschende ergänzt, sodass damit 
die in allen Sektoren des Arbeitsmarktes für Forschende relevanten Berufe und die Querschnittskompetenzen, die 
Forschende benötigen, spezifiziert sind. Durch die Einführung der ESCO-Klassifikation im EUROPASS und im 
Europäischen Netz der Arbeitsvermittlungen (EURES) findet diese verbesserte Taxonomie auf dem Arbeitsmarkt 
mehr Akzeptanz. Die Kommission muss mit der Internationalen Arbeitsorganisation interagieren, damit die 
spezifische Kategorie „Forschende“ in künftige Überarbeitungen der Internationalen Standardklassifikation der 
Berufe (ISCO) aufgenommen wird, auf der die ESCO-Klassifikation beruht.

(19) Wie in Artikel 13 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, in der Bonner Erklärung zur Forschungs
freiheit vom 20. Oktober 2020, im „Rom-Kommuniqué“ des Europäischen Hochschulraums vom 19. November 
2020 und in der Empfehlung (EU) 2021/2122 des Rates anerkannt wird, müssen die akademische Freiheit und die 
Freiheit der wissenschaftlichen Forschung als wesentliche Voraussetzungen dafür, dass Forschende Forschung und 
Innovation vorantreiben können, geschützt werden. Die Kommission hat im Januar 2022 eine Arbeitsunterlage mit 
dem Titel „Tackling R&I foreign interference“ (Bekämpfung der Einflussnahme aus dem Ausland auf Forschung und 
Entwicklung) veröffentlicht, in der bewährte Verfahren vorgestellt werden, die Hochschuleinrichtungen und 
Forschungsorganisationen dabei unterstützen sollen, ihre Grundwerte wie akademische Freiheit, Integrität und 
institutionelle Autonomie zu wahren und ihre Mitarbeitenden, Studierenden, Forschungsergebnisse und 
Vermögenswerte zu schützen.

(20) Die fortdauernden geschlechtsspezifischen Ungleichheiten – darunter das geschlechtsspezifische Lohngefälle, die 
geschlechtsspezifischen Vorurteile bei der Bewertung und Anerkennung, Probleme mit der Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben sowie die geschlechtsspezifische Gewalt – sowie die möglichen Überschneidungen zwischen dem 
Diskriminierungsfaktor Geschlecht und anderen Formen der Schutzbedürftigkeit oder Marginalisierung aufgrund 
von beispielsweise ethnischer Zugehörigkeit, Behinderung und sexueller Ausrichtung in Forschungslaufbahnen 
müssen wirksam bekämpft werden, da sie sämtlich Auswirkungen auf die Teilhabe und die Laufbahnentwicklung 
haben. Instrumente des institutionellen Wandels, wie beispielsweise inklusive Gleichstellungspläne, können in dieser 
Hinsicht wichtig sein, wobei die Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025 (9) zu berücksichtigen 
ist. Aus dem Bericht „SHE FIGURES 2021“ ging hervor, dass Frauen in der Forschung nach wie vor unterreprä
sentiert sind und nur 33 % der Gesamtpopulation der Forschenden in der Union ausmachen. Diesem Bericht war 
darüber hinaus zu entnehmen, dass verglichen mit männlichen Forschenden ein höherer Prozentsatz von 
weiblichen Forschenden im Hochschulsektor beschäftigt ist, während ihr Anteil in den Sektoren Staat und 
Wirtschaft geringer ist. In der gesamten Union arbeiten mehr weibliche als männliche Forschende in der 
Hochschulbildung in Teilzeit und mit prekären Verträgen – 11 % bei Frauen und 7 % bei Männern –, und nur 26 % 
der akademischen Spitzenpositionen – ordentliche Professur oder gleichwertige Position – sind mit Frauen besetzt. 
Daher sind besondere Anstrengungen erforderlich, um die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten in Forschungs
laufbahnen und die Unterrepräsentiertheit von Frauen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissen
schaften und Technik in Forschung und Innovation sowie im Hochschulsektor anzugehen, wie dies in der 
europäischen Hochschulstrategie hervorgehoben wird.

(21) Um die persönliche und berufliche Entwicklung von Forschenden in der Union, insbesondere von Nachwuchs
forschenden, in vollem Umfang zu unterstützen, müssen bestehende Herausforderungen angegangen werden, die 
sich auf das gesamte Forschungs- und Innovationssystem in der Union und auf den Forschungsbinnenmarkt negativ 
auswirken. Zu diesen Herausforderungen gehören Aspekte der Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, wie z. B. 
der unterschiedliche Status von Doktoranden – Studierende oder Angestellte – in den Mitgliedstaaten, das häufige 
Fehlen offener, transparenter und leistungsbezogener Einstellungsverfahren, die prekären Arbeitsbedingungen 
aufgrund kurzfristiger Projektverträge, unzureichende Maßnahmen zur Sicherstellung von Chancengleichheit, 
fehlende sektorübergreifende Mobilitätsmöglichkeiten während der Doktorandenausbildung und postdoktoraler 
Tätigkeiten, fehlende Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Familienbetreuung, Wohlbefinden im 
Zusammenhang mit der körperlichen und geistigen Gesundheit, Schwächen der Sozialschutzinstrumente, 
einschließlich Schwierigkeiten bei der Übertragbarkeit von Ansprüchen zwischen Sektoren und Mitgliedstaaten.

(9) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen „Eine Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025“ (COM(2020) 152 
final).
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(22) Zugunsten der Vermittelbarkeit und der Laufbahnentwicklung von Nachwuchsforschenden wären gezielte Anreize 
für ihre Einstellung von Vorteil, z. B. finanzielle Anreize und Anreize des Sozialschutzes, einschließlich 
Möglichkeiten von Festanstellungen bzw. unbefristeten Arbeitsverträge im Einklang mit der Richtlinie 1999/70/EG 
des Rates vom 28. Juni 1999 (10). Hier könnte für eine breitere Nutzung der Basisfinanzierung oder der lebenszyklus
bezogenen Forschungsfinanzierung geworben werden, die neben der projektbezogenen Finanzierung erfolgt. Die 
Basisfinanzierung bietet Hochschuleinrichtungen oder Forschungsorganisationen eine garantierte finanzielle 
Unterstützung im Gegenzug für die Erbringung bestimmter Leistungen und Qualitätsstandards; bei der lebenszyklus
bezogenen Finanzierung findet zu Beginn ein Wettbewerb um die Finanzierung statt, die verlängert wird, wenn nach 
einem Überwachungsverfahren eine positive Bewertung ergeht. Auf diese Weise können die Forschungsein
richtungen mehr langfristige Forschungsstrategien entwickeln und nachhaltige Verpflichtungen gegenüber den 
Beschäftigten eingehen, während sie gleichzeitig die projektbezogene Finanzierung nutzen, um die Erkundung 
neuer Wege fortzusetzen.

(23) Gemäß Artikel 22 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hat man als Mitglied der Gesellschaft das Recht 
auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu 
gelangen, die für die eigene Würde und die freie Entwicklung der eigenen Persönlichkeit unentbehrlich sind. In 
Grundsatz 15 der europäischen Säule sozialer Rechte ist festgelegt, dass Arbeitnehmer und Selbstständige im 
Ruhestand das Recht auf ein Ruhegehalt haben, das ihren Beiträgen entspricht und ein angemessenes Einkommen 
sicherstellt. Dennoch haben mobile Forschende aufgrund von Erdienungszeiträumen, hohen Übertragungsgebühren, 
unzureichenden Kenntnissen über komplexe Finanzprodukte und einem in der Rente hohen Verwaltungsaufwand 
Schwierigkeiten, angemessene Zusatzrenten aufzubauen. Daher sollten Forschenden auf der Grundlage der 
Empfehlung des Rates vom 8. November 2019 zum Zugang zum Sozialschutz für Arbeitnehmer und 
Selbstständige (11) Garantien gewährt werden.

(24) RESAVER, der von der Kommission unterstützte europäische Pensionsfonds für die betriebliche Altersversorgung 
von Personal an Forschungseinrichtungen, der auch eine der Komponenten der geplanten EFR-Talentplattform 
bilden wird, verfügt über das Potenzial, Probleme mit dem sozialen Schutz mobiler Forschender anzugehen. 
Aufgrund seines geringen Bekanntheitsgrades und erheblicher administrativer und rechtlicher Hürden wird er 
jedoch wenig genutzt. Um die betrieblichen Altersversorgungsansprüche mobiler Forschender zu wahren, sollten 
Informationen darüber bereitgestellt werden, wie sich eine potenzielle Mobilität möglicherweise auf die 
Rentenansprüche auswirkt, und die Teilnahme von Forschungseinrichtungen an RESAVER sollte in Betracht 
gezogen werden.

(25) Eine sektorübergreifende, interdisziplinäre und geografisch ausgewogene Mobilität ist von entscheidender 
Bedeutung, um Forschungslaufbahnen in der Union wirksamer, nachhaltiger und attraktiver zu gestalten. Durch 
eine solche Mobilität wird das Forschungs- und Innovationssystem insgesamt wettbewerbsfähiger, begünstigt eine 
bessere Generierung, Verbreitung und Nutzung von Wissen und fördert gleichzeitig nichtlineare diversifizierte 
Laufbahnen. Diese Formen der Mobilität, einschließlich der virtuellen Mobilität, sollten beworben, mit Anreizen 
versehen und in passender Weise in den beruflichen Werdegang von Forschenden integriert werden, und es sollten 
Maßnahmen ergriffen werden, um bestehende Mobilitätshindernisse jeglicher Art anzugehen, darunter die nur 
begrenzte Übertragbarkeit von Finanzhilfen, den Verwaltungsaufwand z. B. bei Geschäftsreisen, die Anerkennung 
von Aufenthaltstiteln für mobile Forschende, Schwierigkeiten beim Umzug, Sprachbarrieren oder die Übertragung 
von Rentenansprüchen.

(26) Zur Förderung interoperabler und sektorübergreifender Forschungslaufbahnen ist eine neue Herangehensweise 
erforderlich, sodass bei der Bewertung und beim Vergütungssystem Laufbahnen in allen Sektoren als gleichwertig 
betrachtet und geografische, interdisziplinäre und sektorübergreifende Mobilität, Laufbahnunterbrechungen oder 
Arbeitsplatzwechsel – einschließlich Urlaub zur persönlichen Weiterbildung (Sabbaticals) oder Elternurlaub – nicht 
bestraft würden und Forschende Laufbahnen in der Wissenschaft und in anderen Sektoren unterschiedslos in 
Betracht ziehen würden. Mehrfachlaufbahnen mit geografischer, sektorübergreifender oder interinstitutioneller 
Mobilität oder hybride Laufbahnen, bei denen gleichzeitig verschiedene Sektoren kombiniert werden, verdienen 
vollständige Anerkennung und sollten als einer linearen Laufbahn ebenbürtig betrachtet werden, wobei Letztere als 
eine Laufbahn zu verstehen ist, die – in der Regel im selben Fachbereich oder in derselben Fachdisziplin – von einer 
Position zur nächsten gradlinig aufsteigend verläuft.

(10) Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge 
(ABl. L 175 vom 10.7.1999, S. 43).

(11) Empfehlung des Rates vom 8. November 2019 zum Zugang zum Sozialschutz für Arbeitnehmer und Selbstständige (2019/C 387/01) 
(ABl. C 387 vom 15.11.2019, S. 1).
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(27) In einigen Fällen ist die Doktorandenausbildung weiterhin überwiegend auf zukünftige Laufbahnen im 
akademischen Bereich ausgerichtet; das breitere Spektrum an Berufen, die in verschiedenen Sektoren infrage 
kommen, oder die Bedeutung der Förderung unternehmerischen Denkens bei Forschenden werden dabei nicht 
hinlänglich berücksichtigt. Für die Verbesserung der Karrierechancen, der sektorübergreifenden Mobilität und der 
Innovation sowie zur Steigerung der Attraktivität von Forschungslaufbahnen in der Union ist es von zentraler 
Bedeutung, Forschende nicht nur mit hervorragenden Forschungskompetenzen, sondern durch formale und 
informelle Ausbildungsmaßnahmen auch mit Querschnittskompetenzen auszustatten.

(28) Der europäische Kompetenzrahmen für Forschende (ResearchComp), der von der Kommission in Abstimmung mit 
den Mitgliedstaaten und Interessenträgern entwickelt wurde, wird eine wichtige Rolle dabei spielen, Forschende mit 
einem breiten Spektrum an Querschnittskompetenzen auszustatten und das Kompetenzdefizit abzubauen, das 
zwischen dem akademischen Bereich und allen übrigen einschlägigen Sektoren besteht. Die Ausbildung von 
Forschenden, einschließlich der Doktorandenausbildung, könnte entsprechend den im Rahmen beschriebenen 
Kompetenzen und auf der Grundlage des Austauschs bewährter Verfahren gestaltet werden, um die lebenslange 
Weiterbildung und Umschulung von Forschenden zu ermöglichen. Angemessene Anerkennungs- und Validierungs
mechanismen für formelle und informelle Bildungsangebote, einschließlich der Ausbildung am Arbeitsplatz, wären 
erforderlich.

(29) Damit gewährleistet ist, dass die Ausbildung von Forschenden ausgehend von den tatsächlich benötigten 
Kompetenzen gestaltet oder mitgestaltet wird, sollte die Interaktion und Zusammenarbeit des akademischen 
Bereichs, der Industrie, der Unternehmen, der öffentlichen Verwaltung, des gemeinnützigen Sektors und aller 
anderen einschlägigen Akteure des Ökosystems gefördert werden, z. B. auch in Bezug auf Praktika, Volontariate 
oder Hospitationen. Die Grundsätze für die innovative Doktorandenausbildung, die in dem von der EFR- 
Lenkungsgruppe für Humanressourcen und Mobilität von 2011 angenommenen Bericht enthalten sind, und die 
Empfehlung (EU) 2022/2415 des Rates vom 2. Dezember 2022 zu Leitprinzipien für die Valorisierung von 
Wissen (12), in der darauf hingewiesen wird, dass ein System vorhanden sein muss, mit dem unternehmerische 
Tätigkeiten zugunsten von Forschenden gefördert werden, könnten in diesem Zusammenhang berücksichtigt 
werden.

(30) Die Förderung unternehmerischen Denkens und der damit verbundenen Kompetenzen bei Forschenden, 
einschließlich Kompetenzen für die Gewinnung von Investoren und Kapital, ist von entscheidender Bedeutung für 
eine bessere Valorisierung von Wissen und die Umwandlung innovativer Ideen in neue Dienstleistungen und 
Produkte mit einem höheren Potenzial für Marktakzeptanz, nachhaltiges Wachstum, Innovation und 
gesellschaftlichen Nutzen. Einen erfolgreichen unternehmerischen Weg einzuschlagen erfordert, dass intellektuelles 
Kapital wie Veröffentlichungen, Daten, Know-how und geistiges Eigentum richtig verstanden und effizient 
gehandhabt werden, wie in der Empfehlung (EU) 2022/2415 des Rates vom 2. Dezember 2022 zu Leitprinzipien 
für die Valorisierung von Wissen (12) beschrieben.

(31) Für eine sektorübergreifende Mobilität von Talenten und eine bessere Interoperabilität von Arbeitsplätzen in den 
Bereichen Forschung und Innovation zwischen den Sektoren ist im Einklang mit den Grundsätzen der 
akademischen Freiheit und der institutionellen Autonomie eine Kombination verschiedener, sich ergänzender 
Maßnahmen auf nationaler und Unionsebene, einschließlich einer Systemreform, erforderlich. Ein politischer 
Ansatz, bei dem gegenseitiges Lernen auf der Grundlage erfolgreicher Modelle für sektorübergreifende Mobilitäts
programme vorgesehen ist, kann dazu beitragen, die beiderseitig nutzbringende Zusammenarbeit zwischen dem 
akademischen und dem nichtakademischen Bereich sowie die Innovationsökosysteme zu stärken, die Ausbildung 
und das lebenslange Lernen für Forschende, Innovatoren und andere Forschungs- und Innovationstalente – 
einschließlich der Weiterqualifizierung zum Aufbau von Unterstützungskapazitäten – und das Einstellungssystem 
zu verbessern und die Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen bei Forschenden zu fördern.

(32) Forschenden ist nicht immer die wichtige Rolle von politischen Entscheidungen in den Bereichen Forschung und 
Innovation und die Rolle der Wissenschaft bei politischen Entscheidungen bewusst. Beide Dimensionen können 
Auswirkungen auf die Forschungslaufbahn und das Forschungs- und Innovationssystem insgesamt haben. Es ist 
wichtig, dieses Bewusstsein in die Doktorandenausbildung zu integrieren und zu vermitteln, um eine stärkere 
Beteiligung von Forschenden in politischen Entscheidungsprozessen sicherzustellen und ihre wissenschaftlichen 
Tätigkeiten für die Politik während ihrer gesamten Laufbahn zu würdigen.

(33) Forschende, insbesondere Nachwuchsforschende, sollten auf die in allen Sektoren sich bietenden Gelegenheiten und 
auf die Möglichkeit, diese Gelegenheiten zur Erweiterung ihres persönlichen und beruflichen Entwicklungs
spektrums zu nutzen, aufmerksam gemacht werden. Laufbahnberatungs- und -unterstützungsdiensten, die auf die 
Bedürfnisse von Forschenden zugeschnitten sind, kommt eine wichtige Rolle dabei zu, die sektorübergreifende, 
interdisziplinäre, geografische und virtuelle Mobilität sowie die Möglichkeit der Entwicklung unternehmerischer 
Tätigkeiten anzuregen. Die interinstitutionelle Mobilität, insbesondere zwischen Hochschuleinrichtungen und 

(12) Empfehlung (EU) 2022/2415 des Rates vom 2. Dezember 2022 zu Leitprinzipien für die Valorisierung von Wissen (ABl. L 317 vom 
9.12.2022, S. 141).
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Forschungsorganisationen mit unterschiedlichen Profilen und entlang unterschiedlicher und flexibler akademischer 
Pfade, sollte gefördert werden, auch durch die Beseitigung von Hindernissen im Zusammenhang mit den in der 
vorherigen Einrichtung entwickelten und den in der neuen Einrichtung erforderlichen Kompetenzen.

(34) Die Forschungsbewertung sollte es ermöglichen, die Leistung von Forschenden und Forschung im Hinblick auf die 
Erzielung von größtmöglicher Qualität und Wirkung zu evaluieren. Wie im Pariser Aufruf zur Forschungsbewertung 
von 2022, im Scoping-Bericht „Towards a reform of the research assessment system“ („Hin zu einer Reform des 
Forschungsbewertungssystems“), der von der Kommission 2021 veröffentlicht wurde und sich auf eine umfassende 
Konsultation von Interessenträgern stützt, in den Schlussfolgerungen des Rates zur Forschungsbewertung und zur 
Umsetzung der offenen Wissenschaft vom 10. Juni 2022 und in der im Juli 2022 veröffentlichten Vereinbarung 
über die Reformierung der Forschungsbewertung hervorgehoben wurde, erfordert eine ordnungsgemäße Leistungs
bewertung die Anerkennung von immer vielfältigeren Forschungsergebnissen, -aktivitäten und -verfahren – 
einschließlich der Zusammenarbeit und des offenen Austauschs von Ergebnissen – sowie die Gewährleistung hoher 
Standards in Bezug auf Integrität der Forschung und der gesellschaftlichen Wirkung von Forschung. Bei der 
Bewertung von Forschenden sollte man daher zu einem ausgewogeneren Verhältnis zwischen der quantitativen und 
der qualitativen Forschungsbewertung kommen, indem die qualitative Bewertung mithilfe einer Peer-Review 
bevorzugt und durch eine verantwortungsvolle Nutzung quantitativer Indikatoren unterstützt wird.

(35) Um Laufbahnen im akademischen Bereich bis hin zu den Spitzenpositionen zu stärken, ist ein transparentes, 
strukturiertes, inklusives und geschlechtergerechtes System für den Laufbahnzugang und die Laufbahnentwicklung 
erforderlich. Zu diesem Zweck könnte auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Forschungseinrichtungen die 
Entwicklung von Tenure-Track-ähnlichen Systemen – im Sinne von festen Rahmen, in denen bei befristeten 
Verträgen die Aussicht auf eine unbefristete Stelle vorbehaltlich einer positiven Bewertung besteht – in Betracht 
gezogen werden.

(36) Trotz verschiedener Bemühungen auf Ebene der Union, der Mitgliedstaaten und der Regionen besteht das Problem 
der Abwanderung von Talenten aus weniger entwickelten Regionen in der Union fort, wie in der Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Talenterschließung in den Regionen Europas“ (13) hervorgehoben wird, und es sind 
zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um eine ausgewogenere geografische Mobilität für Forschende zu erreichen. 
In ihren Analysen zur Mobilität von Talenten im Zeitraum 2021-2022 verweist die Kommission darauf, dass sich 
vorhandene Maßnahmen auf Unionsebene zur Förderung einer ausgewogeneren Mobilität von Talenten positiv 
auswirken, aber sie verweist auch auf fortbestehende Herausforderungen und zeigt Wege auf, wie eine 
Zuwanderung Hochqualifizierter erreicht werden kann. Exzellente Forschungsumgebungen – einschließlich 
Forschungsinfrastrukturen –, attraktive Arbeitsbedingungen und eine den beruflichen Qualifikationen und den 
ausgeübten Tätigkeiten angemessene Höhe der Vergütung spielen in diesem Zusammenhang eine sehr wichtige 
Rolle, erfordern aber häufig Reformen der nationalen Forschungs- und Innovationssysteme. Es sollte ein politischer 
Ansatz verfolgt werden, der darauf abzielt, solche Systemveränderungen zu unterstützen und Anreize dafür zu 
schaffen, einschließlich Angeboten zum gegenseitigen Lernen auf der Grundlage von Erfolgsbeispielen, bei denen 
eine ausgewogenere Mobilität von Talenten in den Mitgliedstaaten ermöglicht wurde.

(37) Die Mobilität und Laufbahnentwicklung von Forschenden zu fördern und gleichzeitig einen nachhaltigen Talentpool 
für den Forschungs- und Innovationsbereich sicherzustellen und die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
der Union und der übrigen Welt zu verbessern ist das oberste Ziel von EURAXESS, einer einzigartigen gesamteuro
päischen Initiative, die Forschenden und ihren Familien kostenlose Informations- und Unterstützungsdienste bietet. 
Um dieses Ziel zu erreichen, könnten die EURAXESS-Aktivitäten zur Bereitstellung von Informationen und zur 
Unterstützung von Forschenden und Hochschuleinrichtungen und Forschungsorganisationen ausgeweitet werden, 
wobei die Struktur der Dienste und die Verwaltung optimiert und die digitale und die Nutzererfahrung sowie die 
Interoperabilität mit anderen Initiativen der Union wie Europass und EURES verbessert werden sollten. Für die 
Wirksamkeit und Kohärenz der EURAXESS-Informationsportale und -Dienste wären starke nationale Brückenkop
forganisationen vorteilhaft.

(38) Um global wettbewerbsfähig zu bleiben, muss die Union für Talente aus der ganzen Welt attraktiver werden, wobei 
jedoch eine Abwanderung von Talenten, die sich auf die Entwicklungsländer nachteilig auswirkt, zu vermeiden ist. 
In der am 27. April 2022 angenommenen Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Anwerbung qualifizierter 
Arbeitskräfte aus Drittländern“ (14) wird betont, dass die Union ihre Attraktivität für Talente aus aller Welt erhöhen 
muss, insbesondere durch die Förderung von Innovation und Unternehmertum in der Union und durch die 
Sondierung weiterer Möglichkeiten einer mittel- und längerfristigen legalen Zuwanderung in die Union. Die 
Überarbeitung der Richtlinie (EU) 2021/1883 des Europäischen Parlaments und des Rates (15) war ein wichtiger 
Schritt in Richtung einer Erhöhung der Attraktivität der Union, indem die Voraussetzungen dafür geschaffen 

(13) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen „Talenterschließung in den Regionen Europas“, 17. Januar 2023 (COM(2023) 32 final).

(14) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – Anwerbung qualifizierter Arbeitskräfte aus Drittländern (COM(2022) 657 final).

(15) Richtlinie (EU) 2021/1883 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2021 über die Bedingungen für die Einreise 
und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hoch qualifizierten Beschäftigung und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2009/50/EG des Rates (ABl. L 382 vom 28.10.2021, S. 1).
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wurden, dass hochqualifizierte Migranten von einer verbesserten Rechtslage sowie schnelleren und strafferen 
Verfahren profitieren können. Die Richtlinie (EU) 2016/801 des Europäischen Parlaments und des Rates (16) trägt 
ebenfalls zu diesen Zielen bei, indem die Einreise in die Union für Studierende und Forschende einfacher und 
attraktiver gemacht und gleichzeitig die Zirkulation von Wissen und Kompetenzen durch erweiterte 
Mobilitätsrechte innerhalb der Union gefördert wird.

(39) Die Charta und der Kodex für Forscher werden überarbeitet, um der neuen Realität und den aktuellen Herausfor
derungen, mit denen Forschende und Forschungseinrichtungen konfrontiert sind, gerecht zu werden, beispielsweise 
einer besseren Integration eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses, der Geschlechtergleichstellung und der 
Inklusion – einschließlich Maßnahmen, die auf ein von geschlechtsspezifischer Gewalt freies Forschungsumfeld 
abzielen – sowie der Verfahren der offenen Wissenschaft. Die in Anhang II dieser Empfehlung enthaltene neue 
Charta für Forschende wurde gestrafft, um ihre Umsetzung zu vereinfachen und ihre Übernahme auch außerhalb 
des akademischen Bereichs zu fördern. Alle Organisationen, die Forschende beschäftigen oder finanzieren, werden 
ersucht, die neue Charta für Forschende zu befürworten. Bei Organisationen, die die Grundsätze der bestehenden 
Charta und des bestehenden Kodex für Forscher befürwortet haben, wird davon ausgegangen, dass sie auch die neue 
Charta für Forschende befürworten. Dies sollte insbesondere für die Einrichtungen gelten, die dem HRS4R-Prozess 
beigetreten sind, dessen erster Schritt die Befürwortung der Charta für Forschende darstellt.

(40) Eine Beobachtungsstelle für Forschungslaufbahnen, in der die hochwertigsten aktuellen Daten der Union zentral 
zusammengeführt werden, ist erforderlich, um die Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung von Forschungs
laufbahnen und Systemreformen zu überwachen. Diese Stelle sollte den Mitgliedstaaten und Forschungsein
richtungen die Daten zur Verfügung stellen, die für die Anpassung und Entwicklung politischer Strategien für 
Forschungslaufbahnen benötigt werden. Ebenso sollte Forschenden ein besseres Verständnis von den Herausfor
derungen und Chancen vermittelt und die Attraktivität der europäischen Forschungseinrichtungen für die besten 
Talente herausgestellt werden. Gegebenenfalls könnten Verknüpfungen mit der europäischen Beobachtungsstelle für 
den Hochschulsektor, die in der europäischen Hochschulstrategie vorgeschlagen wird, in Betracht gezogen werden. 
Die in Anwendung der Verordnung (EU) 2019/1700 des Europäischen Parlaments und des Rates (17) erhobenen 
Daten könnten an die Bedürfnisse der Nutzer der Beobachtungsstelle für Forschungslaufbahnen angepasst werden.

(41) Damit der europäische Rahmen zur Gewinnung und Bindung von Talenten in den Bereichen Forschung, Innovation 
und Unternehmertum in der Union ein Erfolg wird, bedarf es des Engagements der Mitgliedstaaten und aller 
beteiligten Akteure. So könnten insbesondere Allianzen von Hochschuleinrichtungen wie diejenigen, die im 
Rahmen der Initiative „Europäische Hochschulen“ gebildet wurden und durch das Programm Erasmus+ und die 
Rahmenprogramme für Forschung und Innovation unterstützt werden, sowie der weiter gefasste Hochschulsektor, 
Forschungsorganisationen und alle einschlägigen Interessenträger zur Teilnahme auf freiwilliger Basis ermutigt 
werden und mittels eines Bottom-up-Ansatzes, durch die Erprobung einschlägiger Aktivitäten zu einer umfassenden 
Umsetzung des Rahmens beitragen.

(42) Diese Empfehlungen sollten unter gebührender Berücksichtigung der großen Vielfalt der nationalen Systeme und 
Gegebenheiten für Forschung und Innovation und des Grundsatzes der institutionellen Autonomie von 
Hochschuleinrichtungen und Forschungsorganisationen in der gesamten Union umgesetzt werden —

HAT FOLGENDE EMPFEHLUNG ABGEGEBEN:

Forschende, Forschungsmanager sowie Forschungstechniker im Europäischen Forschungsraum

1. Für die Zwecke dieser Empfehlung bezeichnet der Begriff

„Forschende“ Fachkräfte, die sich mit der konzeptionellen Gestaltung oder Schaffung neuen wissenschaftlichen 
Wissens befassen, das auf eigenen Konzepten oder Hypothesen beruht. Sie betreiben Forschung und verbessern oder 
entwickeln Konzepte, Theorien, Modelle, Infrastrukturen, Techniken, Instrumente, Software oder Betriebsmethoden. 
Forschende können vollständig oder teilweise an verschiedenen Arten von Aktivitäten beteiligt sein – z. B. 
Grundlagen- oder angewandte Forschung, experimentelle Entwicklung, Betrieb von Forschungsgeräten in allen 

(16) Richtlinie (EU) 2016/801 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Bedingungen für die Einreise und 
den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme 
an einem Freiwilligendienst, Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zur Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit 
(ABl. L 132 vom 21.5.2016, S. 21).

(17) Verordnung (EU) 2019/1700 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Oktober 2019 zur Schaffung eines gemeinsamen 
Rahmens für europäische Statistiken über Personen und Haushalte auf der Grundlage von Einzeldaten aus Stichprobenerhebungen, 
zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 808/2004, (EG) Nr. 452/2008 und (EG) Nr. 1338/2008 des Europäischen Parlaments und 
des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(EG) Nr. 577/98 des Rates (ABl. L 261I vom 14.10.2019, S. 1).
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Bereichen der Wirtschaft oder Gesellschaft sowie Verbreitung und Valorisierung von Forschungsergebnissen. Sie 
können auch teilweise an Projektmanagement, Unterricht, Mentoring, Unterstützung faktengestützter Politikge
staltung, Verfahren der offenen Wissenschaft, Tätigkeiten im Bereich Wissens- und Technologietransfer und der 
Wissenschaftskommunikation beteiligt sein. Forschende ermitteln Möglichkeiten für neue Aktivitäten im Bereich 
Forschung und Entwicklung und planen und koordinieren diese, indem sie die hervorragenden Kompetenzen und das 
hervorragende Wissen nutzen, die sie durch formelle Aus- und Weiterbildung oder Erfahrung erworben haben.

2. Forschende können ihre Tätigkeiten von gleicher Relevanz in allen Sektoren durchführen, in denen Forschung und 
Innovation stattfinden und ihre Kompetenzen, ihr Wissen und ihre Standpunkte für die europäische Gesellschaft, das 
Forschungs- und Innovationssystem und die Wirtschaft von Nutzen sein können, nämlich an Hochschulen, in der 
Industrie, in Unternehmen, in der öffentlichen Verwaltung sowie im gemeinnützigen Sektor.

3. Laufbahnen im Forschungsmanagement können von Forschenden und anderen Fachleuten eingeschlagen werden, um 
Forschungs- und Innovationstätigkeiten zu koordinieren und zu unterstützen. Die Laufbahnen im Forschungsma
nagement sollten auf Unionsebene durch die Festlegung der einschlägigen Fähigkeiten und Kompetenzen angemessen 
eingeordnet und anerkannt werden, um die fachliche Eignung von Forschungsmanagern zu stärken, die Entwicklung 
passender Ausbildungsmöglichkeiten zu ermöglichen und die Vergleichbarkeit zu fördern. Forschungsmanager 
können verschiedene Aufgaben erfüllen, z. B.:

a) Rationalisierung oder Vereinfachung der Planung, der Entwicklung, des Managements, des Datenmanagements 
nach den FAIR-Grundsätzen, der Verwaltung, der Überwachung, der Kommunikation und der Valorisierung von 
Forschung und Innovation;

b) Gewährleistung der Einhaltung von politischen Zielsetzungen, Anforderungen des Finanzierungsprogramms, 
Finanzvorschriften und gesetzlichen Bestimmungen;

c) Verbesserung der Effizienz und Wirksamkeit von Projekten oder System im Bereich Forschung und Innovation;

d) Verstärkung der Wirkung von Forschung und Innovation auf Politik und Gesellschaft;

e) Unterstützung der Konzeption und Umsetzung von Strategien, Programmen und Projekten im Bereich Forschung 
und Innovation.

4. Forschungstechniker sind Fachkräfte, deren Hauptaufgaben ein hohes Maß an technischem Wissen, ein hohes 
Ausbildungsniveau und umfangreiche Erfahrungen in einem oder mehreren Bereichen des Ingenieurwesens, der 
Physik und der Biowissenschaften oder der Sozial- und Geisteswissenschaften erfordern. Sie beteiligen sich an 
wissenschaftlichen und technischen Aufgaben, bei denen – in der Regel unter der Aufsicht von Forschenden – die 
Anwendung von Konzepten und operativen Methoden sowie der Einsatz von Forschungsausrüstung erforderlich sind. 
Forschungstechniker spielen eine entscheidende unterstützende Rolle bei der Durchführung von Forschungs- und 
Innovationstätigkeiten auf hohem Niveau. Die Mitgliedstaaten sollten eine angemessene Einordnung und 
Anerkennung der Laufbahnen von Forschungstechnikern in Erwägung ziehen.

5. Alle Forschenden sollten unabhängig von ihrem Status und ihrem Beschäftigungssektor in die folgenden Profile 
eingeordnet werden:

a) R1 – First Stage Researcher (Promotionsphase): Forschende, die unter Betreuung forschen, bis zu ihrer Promotion 
oder einem gleichwertigen Niveau an Kompetenz und Erfahrung.

b) R2 – Recognised Researcher (Postdoktorandenphase): Forschende mit Promotion oder einem gleichwertigen 
Niveau an Kompetenz und Erfahrung, die bei der Entwicklung der eigenen Forschung, der Einwerbung von 
Finanzmitteln oder der Leitung einer Forschungsgruppe noch nicht einen hohen Grad an Unabhängigkeit erreicht 
haben.

c) R3 – Established Researcher (Bewährungsphase): Forschende mit Promotion oder einem gleichwertigen Niveau an 
Kompetenz und Erfahrung, die in der Lage sind, unabhängig ihre eigene Forschung zu entwickeln, Finanzmittel 
einzuwerben und eine Forschungsgruppe zu leiten.

d) R4 – Leading Researcher (Konsolidierungs- und Etablierungsphase): Forschende mit Promotion oder einem 
gleichwertigen Niveau an Kompetenz und Erfahrung, die bei ihren Fachkollegen als Leitende ihres eigenen 
Forschungsgebiets anerkannt sind.

6. Für die Zwecke dieser Empfehlung sollten die Profile R1 und R2 als Nachwuchsforschende und die Profile R3 und R4 
als erfahrene Forschende betrachtet werden.

Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, in allen Stellenangeboten, die sich speziell an Forschende richten, die genannten 
Profile zu verwenden oder gegebenenfalls Hochschuleinrichtungen und Forschungsorganisationen zu ersuchen, 
dementsprechend vorzugehen.

Die Profile sollten nicht notwendigerweise als Stufen einer fortlaufenden Laufbahn betrachtet werden.
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Anhang I enthält eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen für Berufe von Forschenden in verschiedenen Sektoren 
nach den Profilen R1-R4.

Anerkennung, Interoperabilität und Vergleichbarkeit von Laufbahnen von Forschenden

7. Den Mitgliedstaaten und der Kommission wird empfohlen, eine umfassende Anerkennung der Laufbahnen von 
Forschenden und die Gleichstellung der Wertschätzung und Honorierung der verschiedenen Laufbahnen unabhängig 
vom Beschäftigungs- oder Tätigkeitsbereich zu fördern und zu unterstützen und unterstützende Maßnahmen zu 
ergreifen, die ihre vollständige Interoperabilität und Vergleichbarkeit zwischen den Mitgliedstaaten, Sektoren und 
Forschungseinrichtungen ermöglichen.

8. Nichtlineare Laufbahnen, Mehrfachlaufbahnen und hybride Laufbahnen können von den Mitgliedstaaten gefördert und 
unterstützt werden und sollten als mit linearen Laufbahnen mit mehreren beruflichen Ergebnissen ebenbürtig 
anerkannt werden.

9. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, neue Fassungen und Aktualisierungen der Europäischen Klassifikation der 
Fähigkeiten, Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe unter besonderer Berücksichtigung der Berufe und Fähigkeiten 
von Forschenden umzusetzen.

10. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, die Personalbüros in allen Sektoren zu ermutigen, die Laufbahnstrukturen für 
Forschende mit den in Nummer 5 dieser Empfehlung genannten Profilen abzugleichen.

Einstellung und Arbeitsbedingungen

11. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, die offene, transparente und leistungsorientierte Auswahl und Einstellung von 
Bewerbern zu fördern und zu unterstützen, ohne Benachteiligung bei Laufbahnunterbrechungen oder nichtlinearen 
Laufbahnen, Mehrfachlaufbahnen und hybriden Laufbahnen.

12. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, die Einhaltung von Tarifverträgen und einen wirksamen sozialen Dialog zu 
fördern und Maßnahmen zu unterstützen, damit Arbeitgeber und Förderer attraktive, inklusive und wettbewerbsfähige 
Forschungs- und Arbeitsbedingungen bieten, bei denen Forschende wertgeschätzt, bestärkt und unterstützt werden. 
Diese Unterstützungsmaßnahmen könnten Folgendes umfassen:

a) Gewährung einer angemessenen Entlohnung, der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und flexibler Arbeitsbe
dingungen, die dabei helfen, Privatleben, Familie, Betreuung, Gesundheitsvorsorge und Sicherheit miteinander zu 
vereinbaren, sowie Sorge für das allgemeine Wohlbefinden, ohne dass dies die Laufbahnen gefährdet;

b) Gewährleistung der Geschlechtergleichstellung, eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses, der 
Chancengleichheit und der Inklusion für Forschende mit jeglichem Hintergrund – einschließlich unterreprä
sentierter und marginalisierter Gruppen – und Werbung bei Forschungs- und Fördereinrichtungen für den Einsatz, 
die Umsetzung und die Überwachung von Instrumenten des institutionellen Wandels, wie z. B. inklusive Gleichstel
lungspläne, die offen sind für Überschneidungen zwischen Geschlechter- und anderen sozialen Kategorien, 
entsprechend dem neuen Rahmen für den Europäischen Forschungsraum und der europäischen Hochschul
strategie;

c) Schutz der Freiheit der wissenschaftlichen Forschung vor jeglicher Einschränkung oder Einmischung, auch durch 
ausländische Akteure;

d) gezielte Unterstützung von Forschenden auf institutioneller Ebene bei der Erfüllung ihrer administrativen 
Aufgaben;

e) konsequentes Handeln bei der Bekämpfung des Phänomens der Prekarität und der Förderung von Arbeitsplatzsi
cherheit und -stabilität. Dies könnte einen Anreiz dafür schaffen, bei den jeweiligen Organisationen auf freiwilliger 
Basis eine Höchstzahl an befristeten Arbeitsverträgen beim gesamten Forschungspersonal festzulegen. Überall, wo 
dauerhafte, langfristige oder häufig wiederkehrende Forschungsaufgaben zu erfüllen sind, werden Festanstellungen 
bzw. unbefristete Verträge als geeignetes Instrument empfohlen. Forschende mit befristeten Arbeitsverträgen 
sollten von den in Nummer 29 dieser Empfehlung aufgeführten spezifischen Maßnahmen profitieren, die ihre 
Laufbahnentwicklung und Kontinuität fördern;

f) Erwägung der Nutzung verschiedener Finanzierungsmodelle – z. B. Basisfinanzierung, lebenszyklusbezogene 
Finanzierung oder projektbezogene Finanzierung –, um Forschungseinrichtungen die Möglichkeit zu geben, mehr 
langfristige Forschungsstrategien zu entwickeln und festere Verpflichtungen gegenüber Beschäftigten einzugehen;
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g) Gewährung des Zugangs zu einem angemessenen sozialen Schutz, unabhängig von der Form der Beschäftigung, 
wobei die Mitgliedstaaten weiterhin die Grundprinzipien ihrer Systeme der sozialen Sicherheit selbst festlegen 
dürfen. Diese Maßnahmen können sich auf die folgenden Bereiche beziehen, soweit sie in den Mitgliedstaaten 
vorgesehen sind:

1. Leistungen bei Arbeitslosigkeit,

2. Leistungen bei Krankheit und Gesundheitsleistungen,

3. Mutterschaftsurlaub, Vaterschaftsurlaub sowie Elternurlaub und damit verbundene Leistungen,

4. Leistungen bei Invalidität,

5. Leistungen bei Alter und für Hinterbliebene,

6. Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten.

13. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, sicherzustellen, dass Forschende Zugang zu aktualisierten, umfassenden, 
benutzerfreundlichen und klar verständlichen Informationen über ihre Rechte und Pflichten in Bezug auf sozialen 
Schutz haben, und dafür zu sorgen, dass Ansprüche – unabhängig davon, ob sie im Rahmen von verpflichtenden oder 
freiwilligen Systemen erworben werden – über alle Arten von Beschäftigung und Selbstständigkeit sowie über Grenzen 
und Wirtschaftssektoren hinweg während des gesamten Arbeitslebens oder eines bestimmten Referenzzeitraums und 
zwischen verschiedenen Systemen innerhalb eines bestimmten Sozialschutzbereichs erhalten bleiben, kumuliert 
werden und/oder übertragbar sind.

14. Mitgliedstaaten, die das Ansparen in Zusatzsystemen mit im Voraus festgelegten Beiträgen fördern wollen, wird 
empfohlen, sich für die Inanspruchnahme der Lösungen des RESAVER-Pensionsfonds einzusetzen, der garantiert, dass 
es keinen Erdienungszeitraum und keine Gebühren für die Übertragung von Vermögenswerten gibt.

15. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, zu spezifischen Maßnahmen zur Unterstützung von Nachwuchsforschenden zu 
ermutigen, die den in Nummer 5 dieser Empfehlung genannten Profilen R1 und R2 entsprechen. Unter 
Berücksichtigung der nationalen Gegebenheiten könnten diese spezifischen Maßnahmen auch einschließen,

a) Forschenden in der Promotionsphase die sozialen Rechte und Arbeitsbedingungen, die Forschende anderer 
Laufbahnphasen genießen, und ein angemessenes Einkommen zu gewähren,

b) Nachwuchsforschenden finanzielle und sozialschutzbezogene Anreize zu bieten,

c) dafür zu werben, dass von Anreizen für die Einstellung von Nachwuchsforschenden – insbesondere in 
Festanstellung oder mit unbefristeten Verträgen – durch Arbeitgeber in allen Sektoren Gebrauch gemacht wird, 
und diese Anreize zu unterstützen;

d) interinstitutionelle, sektorübergreifende, interdisziplinäre und geografische Mobilität, einschließlich der virtuellen 
Mobilität, zu fördern und anzuerkennen;

e) die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Forschungsfördereinrichtungen und anderen relevanten Akteuren des 
Ökosystems – insbesondere der Industrie und anderen Unternehmen sowie öffentlichen und gemeinnützigen 
Organisationen – im Hinblick auf benötigte und vermittelte Qualifikationen zu unterstützen, um in den 
betroffenen Sektoren die Einstellung hochqualifizierter Forschender, die über die erforderlichen spezifischen 
Kompetenzen verfügen, zu fördern;

f) die Einbeziehung von Nachwuchsforschenden in Forschungsteams zu fördern, wobei die Zuweisung von 
Aufgaben, die nicht mit ihrer wissenschaftlichen Ausbildung zusammenhängen, zu vermeiden ist.

Forschende mit Qualifikationen für sektorübergreifende und interdisziplinäre Laufbahnen sowie für Unternehmertum und 
Innovation

16. Ziel der Forschenden in der Promotionsphase ist es, im Rahmen eines eigenständigen konkreten Forschungsprojekts 
eine wissenschaftliche Denkweise zur Geltung zu bringen und für flexibles Denken, Kreativität und intellektuelle 
Autonomie zu sorgen. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, geeignete Schritte zu unternehmen, um die Ausrichtung 
der Doktorandenausbildung auf diese Ziele und zudem die Vereinbarkeit dieser Ausbildung mit interoperablen 
Laufbahnen in allen einschlägigen Sektoren und einer Praxis der offenen Wissenschaft zu begünstigen, u. a. mithilfe 
von ResearchComp, der Grundsätze für innovative Doktorandenausbildung, des Europäischen Verhaltenskodex für 
die Integrität der Forschung sowie sonstiger künftiger Initiativen zur Stärkung der Querschnittskompetenzen von 
Forschenden.
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17. Der Kommission wird empfohlen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Inanspruchnahme von ResearchComp zu 
unterstützen und zu erleichtern, den Austausch bewährter Verfahren zu fördern und künftige Überarbeitungen des 
Kompetenzrahmens in Erwägung zu ziehen, wenn dies aufgrund der Entwicklung des Forschungs- und 
Innovationssystems und des Arbeitsmarktes erforderlich ist.

18. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, einen Schwerpunkt auf Programme zu legen, mit denen die Querschnittskom
petenzen gestärkt werden sollen, die Forschende benötigen, um an Aktivitäten der Wissensvalorisierung mitwirken zu 
können und unternehmerisch tätig zu werden. Solche Programme könnten Sensibilisierungsmaßnahmen und 
Fortbildungen zu einschlägigen Themen umfassen, u. a. zur Verwaltung von intellektuellem Kapital, zur Normung, 
zur Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Industrie bzw. zwischen Hochschulen und öffentlicher Verwaltung – 
einschließlich Tätigkeiten im Rahmen der Wissenschaftspolitik – und zum gesellschaftlichen Engagement.

19. Den Mitgliedstaaten und der Kommission wird empfohlen, die Interaktion und Zusammenarbeit, z. B. in 
Partnerschaften, zwischen Hochschulen, der Industrie, anderen Unternehmen, der öffentlichen Verwaltung, dem 
gemeinnützigen Sektor und allen sonstigen relevanten Akteuren des Ökosystems zu fördern und dafür zu sorgen, dass 
die Doktorandenausbildung und die gezielte Ausbildung ausgehend von den tatsächlich von diesen Parteien benötigten 
Kompetenzen gestaltet oder mitgestaltet wird, auch auf der Basis von Beispielen bewährter Verfahren, die im Rahmen 
bestehender Programme auf Ebene der Union und der Mitgliedstaaten durchgeführt werden.

Es wird empfohlen, eine solche Interaktion und Zusammenarbeit insbesondere in jenen Bereichen zu fördern, in denen 
spezifische Kompetenzen erforderlich sind, um mit modernsten Forschungs- und Technologieinfrastrukturen zu 
arbeiten.

20. Den Mitgliedstaaten und der Kommission wird empfohlen, Maßnahmen zu ergreifen, um Forschenden innovatives und 
unternehmerisches Denken zu vermitteln, einschließlich der erforderlichen Fähigkeiten zur Gewinnung von 
Investoren, sodass diejenigen, die eine unternehmerische Laufbahn einschlagen, in der Lage sind, ihre Fähigkeiten zur 
Wissensgenerierung mit der Fähigkeit zur Wissensvalorisierung zu verbinden, um innovative Ideen kommerziell zu 
verwerten und Innovation und Fortschritt zu fördern.

Ein besonderer Schwerpunkt sollte auf der Förderung des Unternehmertums und der innovativen Kompetenzen von 
Frauen sowie auf der Gründung von Spin-offs unter weiblicher Leitung liegen. Der gleiche Ansatz sollte für 
Minderheiten und marginalisierte Gruppen vorgesehen werden.

Die Mitgliedstaaten könnten Maßnahmen in Betracht ziehen, mit denen die potenziellen Risiken für Forschende, die 
eine unternehmerische Laufbahn einschlagen, gemindert werden können, u. a. durch die Möglichkeit, in ihre 
vorherige Laufbahn zurückzukehren.

21. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Entwicklung und Bereitstellung gezielter 
Ausbildungsmaßnahmen zu unterstützen, um Anreize für Möglichkeiten zur Weiterbildung und Umschulung von 
Forschenden mit einer lebenslangen Perspektive zu schaffen und die sektorübergreifende und interdisziplinäre 
Mobilität zu fördern. Den Mitgliedstaaten wird außerdem empfohlen, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
ein faires und transparentes Validierungsverfahren für formelle und informelle Ausbildungsmöglichkeiten, 
einschließlich der Ausbildung am Arbeitsplatz, zu fördern.

22. Der Kommission wird empfohlen, im Zuge der Erarbeitung von Initiativen zur Förderung der sektorübergreifenden 
Mobilität von Talenten folgende Maßnahmen zu ergreifen:

a) Unterstützung des gegenseitigen Lernens der Mitgliedstaaten anhand von Modellen für sektorübergreifende 
Mobilitätsprogramme, die von der Kommission festgelegt werden, in drei Schwerpunktbereichen:

1. Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem akademischen und dem nichtakademischen Bereich;

2. Verbesserung der Ausbildung und des lebenslangen Lernens für Forschende, Innovatoren und andere 
Forschungs- und Innovationstalente;

3. Förderung des unternehmerischen Denkens, der Querschnittskompetenzen und der Beteiligung von 
Forschenden an Aktivitäten, die die soziale Wirkung verstärken;

b) Verstärkung der Komponenten der sektorübergreifenden Mobilität in bereits bestehenden Instrumenten für die 
Mobilität von Forschenden und Ergänzung dieser bestehenden durch neue Instrumente, sofern dies für erforderlich 
gehalten wird;

c) Sensibilisierung für sektorübergreifende Mobilitätsprogramme über einen Zweig der EFR-Talentplattform, auf die in 
Nummer 33 dieser Empfehlung Bezug genommen wird.
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23. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, die Einführung nationaler Programme zur Förderung der sektorübergreifenden 
Mobilität in einem oder mehreren der drei in Nummer 22 dieser Empfehlung genannten Schwerpunktbereiche zu 
erwägen.

24. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, alle erforderlichen Anstrengungen zu unternehmen, um bestehende strukturelle 
und administrative Hindernisse zu beseitigen, die die Mobilität zwischen den Sektoren erschweren oder behindern 
können, u. a. durch die Unterstützung von Forschenden bei der Überwindung familiärer und persönlicher Mobilitäts
hindernisse, gegebenenfalls die Förderung der Laufbahninteroperabilität und die Erleichterung von temporärer oder 
dauerhafter Mobilität, ohne lineare Laufbahnen zu behindern.

25. Den Mitgliedstaaten und der Kommission wird empfohlen, die interdisziplinäre Mobilität von Forschenden zu fördern, 
unter anderem durch angemessene Berücksichtigung und Beseitigung von Hindernissen wie fehlende Anerkennung 
und Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Finanzmitteln aus herkömmlichen Quellen.

Laufbahnbewertung, Laufbahnentwicklung und beruflicher Aufstieg

26. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, sich dafür einzusetzen, dass der Wert der geografischen, sektorübergreifenden, 
interinstitutionellen sowie inter- und transdisziplinären Mobilität als wichtiges Mittel zur Vermehrung des 
wissenschaftlichen Fachwissens und zur Verbesserung der beruflichen Entwicklung in jeder Phase einer Forschungs
laufbahn anerkannt wird. Die virtuelle Mobilität hat sich als wertvoll erwiesen und kann daher auch berücksichtigt 
werden. Das Bewertungs- und Vergütungssystem sollte nichtlineare Laufbahnen, Mehrfachlaufbahnen und hybride 
Laufbahnen nicht benachteiligen.

27. Den Mitgliedstaaten und der Kommission wird empfohlen, Bewertungs- und Vergütungssysteme für Forschende zu 
fördern und zu unterstützen, die

a) auf einer qualitativen unvoreingenommenen Beurteilung durch Fachkollegen sowie einschlägige Experten, die 
durch den verantwortungsvollen Einsatz quantitativer Indikatoren gestützt wird, basieren;

b) die Qualität und die verschiedenen potenziellen Wirkungen der jeweiligen Forschung auf Gesellschaft, 
Wissenschaft und Innovation honorieren;

c) vielfältige Arbeitsergebnisse – u. a. Veröffentlichungen, Datensätze, Software, Methoden, Protokolle, Patente –, 
vielfältige Tätigkeiten – u. a. Mentoring, Forschungsbetreuung, Leitungsfunktionen, Unternehmertum, 
Datenmanagement nach den FAIR-Grundsätzen (auffindbare, zugängliche, interoperable und wiederverwendbare 
Daten), Peer-Review, Lehre, Wissensvalorisierung, Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen, 
Unterstützung faktengestützter politischer Entscheidungen, Interaktion mit der Gesellschaft – und vielfältige 
Vorgehensweisen – u. a. offene Wissenschaft, frühzeitiger Wissens- und Datenaustausch und offene 
Zusammenarbeit – anerkennen, zusätzlich zu allen in Nummer 26 dieser Empfehlung aufgeführten Mobilitätser
fahrungen;

d) sicherstellen, dass die berufliche Tätigkeit von Forschenden hohen Standards in Bezug auf Ethik und Integrität 
genügt, dabei ein angemessenes Forschungsverhalten angewandt wird und bewährte Verfahren wertgeschätzt 
werden, einschließlich offener Methoden zur Weitergabe von Forschungsergebnissen und -methoden, wann immer 
dies möglich ist;

e) Bewertungskriterien und -verfahren nutzen, bei denen die Vielfalt der Forschungsdisziplinen und nationalen 
Kontexte berücksichtigt wird;

f) eine Vielfalt an Profilen und Laufbahnen Forschender unterstützen und nicht nur individuelle Beiträge, sondern 
auch Teamarbeit, gemeinschaftliche Arbeit und Interdisziplinarität wertschätzen;

g) Geschlechtergleichstellung, ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis, Chancengleichheit und Inklusion 
sicherstellen.

Um eine kohärente Umsetzung der in diesem Absatz genannten Empfehlungen zu gewährleisten, werden die 
Mitgliedstaaten ermutigt, eine kontinuierliche Weiterbildung der am Bewertungs- und Vergütungsverfahren beteiligten 
Akteure zu fördern.

28. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, Organisationen dazu anzuregen, sich an Zusammenschlüssen, Allianzen oder 
Initiativen zu beteiligen, die zur Entwicklung von Bewertungssystemen gemäß den in Nummer 27 dieser Empfehlung 
aufgeführten Empfehlungen gegründet wurden. Die Mitgliedstaaten werden ferner ermutigt, im Bereich ihrer 
Zuständigkeiten nationale administrative oder rechtliche Hindernisse für eine solche Entwicklung der Forschungs
bewertung zu beseitigen und dazu beizutragen, Widersprüche oder Unvereinbarkeiten zwischen der Bewertung der 
Forschung, der Forschenden und der Forschungsorganisationen zu vermeiden, die auftreten könnten, wenn die in 
Nummer 27 dieser Empfehlung aufgeführten Empfehlungen befolgt werden.
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29. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, Maßnahmen – einschließlich Beratungs- und Mentoringmechanismen – auf den 
Weg zu bringen, mit denen Forschende, insbesondere Nachwuchsforschende, für die Chancen in allen relevanten 
Bereichen sensibilisiert werden, und im Interesse einer besseren persönlichen und beruflichen Entwicklung eine Kultur 
der Diversifizierung von Laufbahnen zu fördern. In diesem Zusammenhang wird den Mitgliedstaaten und der 
Kommission empfohlen, die Bereitstellung von Laufbahnberatungs- und -unterstützungsdiensten, wie z. B. 
EURAXESS, zu fördern, um die sektorübergreifende, interdisziplinäre und geografische Mobilität sowie die 
Generierung und Entwicklung unternehmerischer Tätigkeiten zu stimulieren.

30. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, ein faires, gleichberechtigtes, inklusives, transparentes, strukturiertes und 
geschlechtergerechtes System für den Laufbahnzugang und die Laufbahnentwicklung von Forschenden im 
akademischen Bereich bis hin zu den Spitzenpositionen zu fördern. In diesem Zusammenhang wird den 
Mitgliedstaaten empfohlen, die Entwicklung von Tenure-Track-ähnlichen Systemen – im Sinne von festen Rahmen, in 
denen bei befristeten Verträgen die Aussicht auf eine unbefristete Stelle vorbehaltlich einer positiven Bewertung 
besteht – in Betracht zu ziehen.

Ausgewogene Mobilität von Talenten und Attraktivität der Union als Ziel

31. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um günstige, attraktive und 
wettbewerbsfähige Bedingungen zu schaffen, damit Forschungs- und Innovationstätigkeiten durchgeführt werden und 
Forschende aus dem Ausland zurückkehren können. Diese Maßnahmen können unter anderem Folgendes umfassen:

a) Anreize zur Steigerung der Attraktivität von Forschungstätigkeiten unter Berücksichtigung der Notwendigkeit eines 
fairen Wettbewerbs um Talente;

b) Vereinfachung der rechtlichen und administrativen Anforderungen an Forschende;

c) Investitionen in das Forschungs- und Innovationssystem, einschließlich der Unterstützung der Vernetzung 
innerhalb der Union, der Verbindung nationaler Forschungs- und Innovationssysteme mit europäischen 
Forschungsnetzen sowie deren Integration und einer besseren Sichtbarkeit der nationalen Kapazitäten und 
hochrangigen Forschungs- und Technologieinfrastrukturen;

d) Austausch bewährter Verfahren zur Schaffung eines attraktiven, sicheren, inklusiven, geschlechtergerechten und 
wettbewerbsfähigen Umfelds für Forschung und Innovation, sogar im Hinblick auf die Verbesserung der 
Vergütung, der Arbeitsbedingungen und der Dienstleistungen sowie auf den Abbau von Verwaltungs- und 
Sprachbarrieren für ausländische und international mobile Forschende;

e) Finanzhilfen für Rückkehr und Laufbahnwiedereingliederung sowie attraktive Stellen für zurückkehrende 
Forschende;

f) die Möglichkeit doppelter Positionen in Einrichtungen, die sich in verschiedenen Mitgliedstaaten befinden, um den 
Wissenstransfer, die Entwicklung von Kompetenzen und die Zusammenarbeit zu fördern und die Abwanderung 
von Talenten zu verhindern;

g) die Sondierung von Optionen für einen gemeinsamen Ansatz für das Personal der Forschungsinfrastrukturen, 
insbesondere im Fall eines Konsortiums für eine europäische Forschungsinfrastruktur (ERIC).

Der Kommission wird empfohlen, die Mitgliedstaaten in ihren Bemühungen zu unterstützen, einschließlich durch die 
Ermöglichung der Schaffung von Synergien zwischen Unionsprogrammen sowie zwischen Unions- und nationalen 
Programmen.

32. Der Kommission wird empfohlen, die folgenden Maßnahmen zu ergreifen, um eine ausgewogenere Mobilität von 
Talenten zu fördern:

a) Unterstützung des gegenseitigen Lernens der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Reform ihrer Forschungs- und 
Innovationssysteme, unter anderem durch Aufforderungen zur Interessenbekundung, um eine praxisorientierte 
Gemeinschaft mit Weiterbildungsmöglichkeiten und Beratung für die Mitgliedstaaten zu schaffen und ausgehend 
von erfolgreichen Laufbahnen und Lösungen eine ausgewogenere Mobilität von Talenten zu ermöglichen;

b) Überwachung der Mobilitätsströme in der Union und mit Drittländern mithilfe einer interaktiven Talentmobili
tätskarte in der in Nummer 40 dieser Empfehlung beschriebenen Beobachtungsstelle für Forschungslaufbahnen;

c) Vereinfachung grenzüberschreitender Beziehungen zu der Diaspora im Bereich Forschung und Innovation und in 
Drittländern sowie Erleichterung der Gewinnung oder Rückführung von Talenten über einen Zweig der in 
Nummer 33 dieser Empfehlung genannten EFR-Talentplattform;
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d) Förderung einer ausgewogenen Mobilität von Forschenden auf Unionsebene durch Stärkung der Humankapi
talbasis mit stärker unternehmerisch denkenden, führungsstarken und besser ausgebildeten Forschenden und 
Innovatoren.

Unterstützungsmaßnahmen für Forschungslaufbahnen

33. Der Kommission und den Mitgliedstaaten wird empfohlen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die EURAXESS- 
Portale und -Dienste sowie die internationale Dimension zu stärken und die EFR-Talentplattform zu einer zentralen 
Online-Anlaufstelle für Forschende und Forschungseinrichtungen in allen Sektoren auszubauen, mit einem neuen 
Governance-Rahmen und einer Koordinierungsfunktion der einschlägigen nationalen Organe und Einrichtungen, die 
an der Erbringung von Dienstleistungen beteiligt sind. Die EFR-Talentplattform sollte Folgendes ermöglichen:

a) Die Forschenden sollten ihre Lern- und Ausbildungsmöglichkeiten und ihre Laufbahnen koordinieren können;

b) Forschungs- und Innovationseinrichtungen, Arbeitgeber und Förderer sollten dabei unterstützt werden, sich zu 
vernetzen, ihre Talentpools besser zu verwalten, zusammenzuarbeiten und bewährte Verfahren auszutauschen 
und gleichzeitig die Gewinnung und Bindung von Talenten zu erleichtern und die Datenlage zu verbessern, damit 
Mobilitätstrends in Europa und darüber hinaus deutlicher erkennbar werden.

Die Dienstleistungen könnten auf die Talententwicklung und das Laufbahnmanagement ausgeweitet werden, wobei 
Forschende in allen relevanten Bereichen der Gesellschaft, einschließlich des akademischen Bereichs, in den Blick 
genommen werden sollten.

34. Der Kommission wird empfohlen, die Verknüpfung und Interoperabilität der EFR-Talentplattform mit anderen 
einschlägigen Initiativen der Union und der Mitgliedstaaten – einschließlich Europass, ESCO und EURES – 
sicherzustellen und für ein verbessertes Verwaltungsmodell für die Plattform und das zugrunde liegende Netzwerk 
von Dienstleistungszentren zu sorgen, um den Bedürfnissen von Forschenden und Forschungseinrichtungen besser 
gerecht zu werden.

35. Den Mitgliedstaaten und der Kommission wird empfohlen, die Bedeutung der Befürwortung und Umsetzung der in 
Nummer 36 dieser Empfehlung genannten Charta für Forschende anzuerkennen.

36. Die neue Charta für Forschende in Anhang II dieser Empfehlung sollte die Charta und den Kodex für Forscher im 
Anhang der Empfehlung 2005/251/EG ersetzen. Den Mitgliedstaaten und der Kommission wird empfohlen, sich für 
die Befürwortung und Umsetzung der neuen Charta für Forschende durch Forschungsarbeitgeber und -förderer aus 
allen Sektoren einzusetzen, auch mittels gezielter Anreize, damit sie zu einem strukturellen Instrument zur 
Unterstützung von Forschenden und Forschungslaufbahnen gestaltet wird.

37. Der Kommission wird empfohlen, die Personalressourcen-Strategie für Forschende (HRS4R) bzw. alle künftigen 
derartigen Umsetzungsmechanismen an die neue Charta für Forschende anzupassen und Kontinuität in Bezug auf 
jene Forschungseinrichtungen zu gewährleisten, die die Grundsätze der alten Charta und des alten Kodex für Forscher 
befürwortet und sich an die HRS4R-Strategie gehalten haben, indem davon ausgegangen wird, dass diese Forschungs
einrichtungen auch die in Anhang II dieser Empfehlung dargelegte Charta für Forschende weiterhin befürworten. Der 
Kommission wird empfohlen, die gleichen Übergangsmaßnahmen auf diejenigen Forschungseinrichtungen 
anzuwenden, die den HRS4R-Prozess im Rahmen der alten Charta und des alten Kodex für Forscher begonnen haben.

38. Der Kommission wird empfohlen, alle Instrumente zur Unterstützung von Forschungslaufbahnen regelmäßig auf der 
Grundlage der tatsächlichen Bedürfnisse von Forschenden und in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten und 
einschlägigen Interessenträgern zu überprüfen und anzupassen.

39. Der Kommission und den Mitgliedstaaten wird empfohlen, Allianzen von Hochschuleinrichtungen, wie z. B. die 
Europäischen Hochschulallianzen, den gesamten europäischen Hochschul-. Forschungs- und Innovationssektor und 
alle relevanten Interessenträger zu ermutigen und dabei zu unterstützen, auf der Grundlage eines freiwilligen Bottom- 
up-Ansatzes einschlägige Maßnahmen, die in dieser Empfehlung vorgesehen sind, zu erproben.
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Überwachung von Forschungslaufbahnen

40. Zusätzlich zu den übergeordneten Überwachungssystemen des Europäischen Forschungsraums wird der Kommission 
und den Mitgliedstaaten empfohlen, relevante Aspekte von Forschungslaufbahnen in der Union und die Umsetzung 
dieser Empfehlung durch eine spezielle Beobachtungsstelle zu überwachen, wovon die Forschungsgemeinschaft, 
politische Entscheidungsträger, öffentliche Verwaltungen und einschlägige Organisationen auf europäischer und 
nationaler Ebene profitieren. Die Beobachtungsstelle sollte Forschenden ein besseres Verständnis von den Herausfor
derungen und Chancen vermitteln und auch die Attraktivität der Forschungseinrichtungen der Union für die besten 
Talente herausstellen, wobei der Schutz der Privatsphäre während der gesamten Umsetzung gewährleistet wird.

41. Die Beobachtungsstelle sollte sorgfältig prüfen und ermitteln, welche Art von Unterstützungsdaten für die 
Beobachtung von Forschungslaufbahnen relevant wäre. Soweit möglich, sollten Verknüpfungen zu bestehenden Daten 
in Betracht gezogen werden und Vorrang erhalten, um den Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten und alle 
einschlägigen Interessenträger zu verringern. Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, zusammenzuarbeiten, um die für 
die Einrichtung der Beobachtungsstelle relevanten Daten auf effiziente und nachhaltige Weise zu erheben.

42. Die Kommission wird ersucht, auf der Grundlage der von der Beobachtungsstelle für Forschungslaufbahnen 
bereitgestellten Daten weitere Maßnahmen vorzuschlagen, mit denen die Entwicklung von Forschungslaufbahnen 
begünstigt und gefördert wird.

43. Der Kommission wird empfohlen, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten gegebenenfalls einschlägige 
Verknüpfungen zwischen der Beobachtungsstelle für Forschungslaufbahnen und der europäischen Beobachtungsstelle 
für den Hochschulsektor, die in der europäischen Hochschulstrategie vorgeschlagen wird, in Betracht zu ziehen und 
dadurch die Synergien zwischen dem Europäischen Forschungsraum und dem europäischen Bildungsraum 
auszuweiten.

44. Den Mitgliedstaaten und der Kommission wird empfohlen, die Anpassung der im Rahmen der Verordnung 
(EU) 2019/1700 erhobenen Daten an den Datenbedarf der in Nummer 40 dieser Empfehlung genannten 
Beobachtungsstelle zu prüfen.

Geschehen zu Brüssel am 18. Dezember 2023.

Im Namen des Rates
Die Präsidentin

T. RIBERA RODRÍGUEZ
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ANHANG I 

Beispiele für Berufe von Forschenden in verschiedenen Sektoren, nach den Profilen R1-R4 

Dieser Anhang bietet – unter gebührender Berücksichtigung der nationalen Zuständigkeiten und zur Erleichterung der 
Verwendung von Bezugnahmen auf die Profile in allen Stellenangeboten, die sich speziell an Forschende richten – Beispiele 
für die einzelnen Sektoren mit dem Ziel der Vergleichbarkeit der Laufbahnen von Forschenden und der Interoperabilität in 
allen Beschäftigungssektoren und Ländern.

Die betreffenden Einrichtungen sollten sich der Verständigung über die Definition des Begriffs „Forschende“ und die 
entsprechenden Profile unter den Nummern 1, 2, 5 und 6 der Empfehlung bewusst sein.

Tabelle 1:

Beispiele für Berufe im europäischen Rahmen für Forschungslaufbahnen 

R1 – First Stage Researcher (Promotionsphase) R2 – Recognised Researcher (Postdoktorandenphase)

Doctoral Candidate
Junior Academic
Junior Research Analyst
Junior Research Engineer
Junior Researcher/Scientist
Junior Scientific Officer
Research Apprentice/Intern

Junior Academic
Junior Lecturer
Junior Research Analyst
Junior Research Engineer
Junior Researcher/Scientist
Junior Scientific Officer
Postdoctoral Researcher

R3 – Established Researcher (Bewährungsphase) R4 – Leading Researcher (Konsolidierungs- und 
Etablierungsphase)

Accredited Researcher
Assistant Professor
Associate Professor
Associate Researcher
Principal Investigator
Principal Researcher/Scientist
Reader
Research Fellow
Research Specialist
Scientific Councillor
Senior Academic
Senior Lecturer
Senior Research and Development Associate
Senior Research Engineer
Senior Researcher/Scientist
Senior Scientific Officer

Chief Scientific Officer
Distinguished Professor
Full Professor
Principal Investigator
Principal Researcher/Scientist
Reader
Research Fellow
Research Professor
Research Specialist
Scientific Councillor
Senior Academic
Senior Lecturer
Senior Research and Development Associate Senior Research 
Engineer
Senior Researcher/Scientist
Senior Scientific Officer

In Bezug auf die Beispiele für Forschungsberufe gemäß den Profilen R1-R4 in der Tabelle 1 ist Folgendes hervorzuheben:

— Die Liste der Beispiele erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern gibt an, welche Arten von 
Berufsbezeichnungen Forschende in den Profilen R1-R4 und in allen Sektoren haben können.

— Die Beispiele enthalten nur englische Bezeichnungen – in dem Bewusstsein, dass es in den verschiedenen Sektoren und 
Ländern unterschiedliche Bezeichnungen gibt und dass die Bezeichnungen sich auch in den einzelnen Sprachen 
unterscheiden.

— Einige Forschungsberufe können in mehreren R1-R4-Profilen auftauchen, wobei die Entscheidung über das Profil vom 
Grad der Unabhängigkeit, Erfahrung und Anerkennung abhängt.

— Die endgültige Entscheidung darüber, ob eine Person und ein Beruf einem R1-R4-Profil entspricht, wird von Fall zu Fall 
getroffen und hängt von der Person und dem Beruf ab.
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ANHANG II 

Europäische Charta für Forschende 

Die Europäische Charta für Forschende (im Folgenden „Charta für Forschende“) ist eine Zusammenstellung von 
Grundsätzen zur Unterstützung der Entwicklung attraktiver Forschungslaufbahnen, um Exzellenz im Forschungs- und 
Innovationsbereich in ganz Europa zu fördern. Die Charta für Forschende umreißt die Rechte und Pflichten von 
Forschenden, Arbeitgebern, Förderern und politischen Entscheidungsträgern und umfasst 20 wesentliche Grundsätze. 
Diese sind in die folgenden vier Säulen unterteilt:

a) Ethik, Integrität, Geschlechtergleichstellung und offene Wissenschaft

b) Bewertung, Einstellung und Laufbahnentwicklung von Forschenden

c) Arbeitsbedingungen und -verfahren

d) Forschungslaufbahnen und Talententwicklung

Die Charta für Forschende richtet sich an alle Forschenden, Forschung betreibenden Sektoren und jeweiligen Dachorgani
sationen (Interessenträger). Dazu gehören:

a) Forschende in allen Sektoren – Hochschulen, öffentliche und private Forschungseinrichtungen

b) Arbeitgeber von Forschenden im öffentlichen und privaten Sektor

c) Forschungsfördereinrichtungen und Forschende im öffentlichen und privaten Sektor

d) politische Entscheidungsträger, die sich mit für die Charta relevanten Politikbereichen befassen

Die Charta richtet sich an Forschende aller Fachrichtungen, einschließlich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik (MINT) sowie Sozial- und Geisteswissenschaften. Sie deckt alle Arten von Forschung ab: Pionierforschung, 
zielgerichtete, strategische, angewandte und marktnahe Forschung.

SÄULE 1 – ETHIK, INTEGRITÄT, GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG UND OFFENE WISSENSCHAFT

1. ETHIK UND INTEGRITÄT DER FORSCHUNG
2. FREIHEIT DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG
3. OFFENE WISSENSCHAFT
4. GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER
5. AUFGESCHLOSSENHEIT GEGENÜBER DIVERSITÄT
6. DIE FORSCHENDEN
7. FREIZÜGIGKEIT VON FORSCHENDEN
8. NACHHALTIGKEIT DER FORSCHUNG

Diese Säule umfasst die Grundprinzipien der Charta für Forschende und ihr Engagement für die Förderung von Exzellenz in 
der Forschung, die in diesem Zusammenhang als Förderung der bestmöglichen Forschungsteams und -projekte, frei von 
geschlechtsspezifischen und anderen Vorurteilen, verstanden wird. Die Grundsätze dieser Säule sollen dazu beitragen, die 
Vision eines wiederbelebten Europäischen Forschungsraums zu untermauern und europäische Forschende sowie 
Arbeitgeber, Förderer und politische Entscheidungsträger im Bereich Forschung zu inspirieren. Aufgrund des 
übergreifenden Charakters aller dieser Werte wird erwartet, dass sie bei der Umsetzung der übrigen Grundsätze 
eingebunden und berücksichtigt werden.

1. Ethik und Integrität der Forschung (1)

Forschende sollten strenge ethische Regeln einhalten und ihre Arbeit mit Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Objektivität, 
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit, offener Kommunikation, Sorgfaltspflicht sowie Fairness und Verantwortung für 
künftige wissenschaftliche Generationen ausüben. Dies sind die Grundlagen einer verantwortungsvollen und 
vertrauenswürdigen Forschung, die frei ist von unzulässiger Einflussnahme (einschließlich ausländischer Einmischung 
und Interessenkonflikten). Sie bilden eine Voraussetzung für das Erzielen von Spitzenleistungen und untermauern die 
Verantwortung der Forschenden, auf der Hut zu sein vor Voreingenommenheit und methodischen Abkürzungen.

(1) Schlussfolgerungen des Rates vom 1. Dezember 2015 zur Integrität der Forschung (Dok. 14853/15).
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Forschende sollten anerkannte ethische Verfahrensweisen und ethische Grundprinzipien ihrer jeweiligen 
Fachrichtung(en) einhalten wie auch ethische Normen, wie sie in den verschiedenen nationalen, sektorspezifischen oder 
institutionellen Ethikkodizes niedergelegt sind.

Die Hauptverantwortung für die Integrität der Forschung liegt bei den Forschenden selbst. Forschende sollten durch eine 
institutionelle Kultur der Integrität der Forschung zur Erarbeitung und Einhaltung von Regeln, Verfahren und Leitlinien 
ebenso unterstützt werden wie durch Ausbildung und Mentoring auf der Basis des Austauschs bewährter Verfahren.

Um gute Forschungsverfahren und eine Kultur der Integrität der Forschung zu fördern, müssen alle beteiligten 
Interessenträger eine Reihe von Aspekten berücksichtigen, z. B. die Integrität der Forschung in Forschungsumgebungen, 
Schulungen und Kapazitätsaufbau im Bereich Integrität der Forschung, Forschungsverfahren und -strategien, bei denen 
die Integrität der Forschung mitberücksichtigt wird, die Daten-, Veröffentlichungs-, Verbreitungs-, Überprüfungs-, 
Bewertungs- und Redaktionspolitik. Ebenso sollten Mechanismen zur Ermittlung, Meldung und Behandlung von 
Fehlverhalten in der Forschung geschaffen werden.

Forschende sollten Plagiarismus jedweder Art vermeiden. Ein besonderes Augenmerk sollte den Grundsätzen des 
gemeinsamen Eigentums im Fall von Forschung, die – je nach Disziplin – in Zusammenarbeit mit Betreuenden und/oder 
anderen Forschenden durchgeführt wird, sowie den Vorschriften im Bereich des geistigen Eigentums gelten. Dies sollte 
in allen Phasen des Forschungsprozesses gelten, einschließlich der Konzeption, der Vorbereitung von Finanzierungs
anträgen sowie der Entwicklung und Bereitstellung von Ergebnissen. Die Notwendigkeit, Beobachtungen durch den 
Nachweis zu validieren, dass Erkenntnisse wiederholbar sind, sollte nicht als Plagiarismus ausgelegt werden, 
vorausgesetzt, dass die zu bestätigenden Daten ausdrücklich mit Verweisen versehen werden.

Die Werte der Ethik und der Integrität sind auch von großer Bedeutung, wenn Forschende eine Betreuungsfunktion 
wahrnehmen. Sie sollten umgehend angewandt werden, um eine sichere und durch Inklusion und Geschlechtergleich
stellung geprägte Forschungsumgebung für alle Beteiligten zu gewährleisten, und insbesondere dann, wenn Fälle von 
Diskriminierung, sexueller oder psychischer Belästigung, Behinderung von Lern- oder Forschungstätigkeiten oder 
ungerechtfertigter persönlicher Aneignung von Daten oder Ergebnissen auftreten.

2. Freiheit der wissenschaftlichen Forschung

Die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung ist ein gemeinsamer Grundwert und Grundsatz für die Forschungszusam
menarbeit innerhalb des Europäischen Forschungsraums und mit internationalen Partnern. Forschende sollten bei ihrer 
Forschung das Wohl der Menschheit und die Erweiterung der Grenzen des menschlichen Wissens in den Mittelpunkt 
stellen und dabei die Freiheit des Denkens, Meinungsfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Freiheit, 
Forschungsfragen zu definieren, die Freiheit, Methoden zur Lösung von Problemen zu bestimmen, die Freiheit, 
Theorien auszuwählen und zu entwickeln, die Freiheit, anerkanntes Wissen zu hinterfragen und neue Ideen zu 
entwickeln, sowie die Freiheit, sich in Berufsvereinigungen oder akademischen Vertretungsorganen zusammenzu
schließen, genießen. Forschende sollten das Recht haben, die Ergebnisse ihrer Forschung zu verbreiten und zu 
veröffentlichen, auch durch Ausbildung und Lehre. Die Forschenden sollten sich jedoch bewusst machen, dass diese 
Freiheiten wegen besonderer Forschungsumstände – z. B. im Bereich Betreuung/Beratung/Management – oder 
rechtlicher oder betriebsbedingter Zwänge – z. B. aufgrund von Rechten des geistigen Eigentums oder aus budget- oder 
infrastrukturbedingten Gründen – Einschränkungen unterliegen können.

3. Offene Wissenschaft

Forschende sollten sich in allen Aspekten der offenen Wissenschaft engagieren (2) und dabei von ihren Arbeitgebern und 
Förderern unterstützt werden. Sie sollten ihre Ergebnisse öffentlich teilen, z. B. durch offene Daten nach den FAIR- 
Grundsätzen (auffindbare, zugängliche, interoperable und wiederverwendbare Daten), frei zugängliche Veröffent
lichungen und offene Software, Modelle und Algorithmen. Sie sollten Maßnahmen ergreifen, um die Reproduzierbarkeit 
von Forschungsergebnissen zu gewährleisten. Sie sollten darum bemüht sein, Methoden der offenen Wissenschaft 
anzuwenden und offene Peer-Reviews durchzuführen. Arbeitgeber und/oder Förderer sollten die notwendigen 
Instrumente und Infrastrukturen bereitstellen und eine echte Kultur der offenen Wissenschaft in der ganzen Union 
unterstützen und honorieren, einschließlich der Einbindung des offenen Zugangs zu wissenschaftlichen Veröffent
lichungen, Forschungsdaten und sonstigen Forschungsergebnissen – d. h. nach dem Grundsatz „so offen wie möglich, 
so geschlossen wie nötig“ – sowie die Verbreitung und Übernahme der Grundsätze und Verfahrensweisen der offenen 
Wissenschaft unter Berücksichtigung fachrichtungsspezifischer und kultureller Unterschiede, einschließlich 
Mehrsprachigkeit, Förderung der Entwicklung von Kompetenzen im Bereich der offenen Wissenschaft und Weiterent
wicklung und Integration der zugrunde liegenden digitalen Infrastruktur und Dienste.

(2) Schlussfolgerungen des Rates vom 27. Mai 2016 zum Übergang zu einem System der offenen Wissenschaft (Dok. 9526/16).
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Bürgerwissenschaft

Forschende sollten dort, wo es sinnvoll ist, die Bürgerwissenschaft so umfassend wie möglich in ihre Projekte 
integrieren. Das bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger in die Konzeption, Gestaltung und Durchführung von 
Forschungsprojekten in den Bereichen MINT sowie Sozial- und Geisteswissenschaften einbezogen werden. Dies ist ein 
ideales Mittel zur Demokratisierung der Wissenschaft, zur Vertrauensbildung in der Wissenschaft und zur Nutzung der 
in der Gesellschaft vorhandenen enormen Intelligenz und Fähigkeiten zur Durchführung von Forschung und Innovation 
auf höchstem Niveau.

4. Gleichstellung der Geschlechter

Alle Interessenträger sollten sich für die Gleichstellung der Geschlechter und ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in 
Forschungsteams, Führungs- und Entscheidungsgremien, Einstellungs- und Beförderungsausschüssen und 
Beratungsgruppen einsetzen. Dazu gehört, die Integration der Geschlechterdimension in die Inhalte von Forschung, 
Lehre und Innovation voranzutreiben, um die wissenschaftliche Qualität, die Exzellenz und die gesellschaftliche 
Relevanz des erzeugten Wissens zu verbessern. Die Gleichstellung der Geschlechter zielt auch auf die Bekämpfung von 
geschlechtsspezifischer Gewalt und sexueller Belästigung ab. Die Geschlechtergleichstellung sollte aus einer 
intersektionalen Perspektive verstanden werden, in der sich die verschiedenen Machtsysteme zwischen den 
Geschlechtern und anderen sozialen Kategorien und Identitäten überschneiden und gegenseitig verstärken. Nachhaltige 
institutionelle Veränderungen, kanalisiert durch Gleichstellungspläne (3) oder Ähnliches, die eine ordnungsgemäße 
Meldung von Verstößen ermöglichen und Überwachungs- und Bewertungssysteme umfassen, sind geeignete 
Mechanismen zur Förderung der Geschlechtergleichstellung.

Ein Schlüsselelement für die Umgestaltung der Kultur einer Organisation zur Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter ist die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben ist 
sowohl für Frauen als auch für Männer von Bedeutung und beinhaltet, dass alle Bediensteten angemessen dabei 
unterstützt werden, ihre berufliche Laufbahn voranzubringen, und zwar neben persönlichen Pflichten, die sie 
gegebenenfalls außerhalb des Arbeitsplatzes innehaben, wie etwa Betreuungspflichten.

5. Aufgeschlossenheit gegenüber Diversität

Ein zentraler Grundsatz des Europäischen Forschungsraums ist die Berücksichtigung der Vielfalt im weitesten Sinne, u. 
a. des Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, der sozialen Vielfalt, 
einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Ausrichtung, d. h. die Bekämpfung jeglicher Art von Diskriminierung. 
Arbeitgeber und Förderer sollten die Diversität unter ihren Forschenden begrüßen, da unterschiedliche 
Lebenserfahrungen Forschungsprojekte um wertvolle Perspektiven ergänzen. Außerdem kann Diversität unter den 
Teilnehmenden zu fundierten Forschungsergebnissen führen, die auf die vielfältigen Gesellschaften der heutigen Zeit 
anwendbar sind und sie bereichern. Auch muss unbewusste Voreingenommenheit, z. B. bei der Einstellung, der 
Beförderung und der Überprüfung von Aufgaben, erkannt und nach Möglichkeit kompensiert werden, insbesondere im 
Bereich der Wissenschaft.

6. Die Forschenden

Alle Forschenden sind mit der konzeptionellen Gestaltung oder Schaffung neuen wissenschaftlichen Wissens befasst, 
das auf eigenen Konzepten oder Hypothesen beruht. Forschende sind Fachkräfte, deren Arbeit wertgeschätzt werden 
sollte, unabhängig vom Sektor ihrer beruflichen Tätigkeit. Dies sollte bereits zu Beginn ihrer jeweiligen Laufbahn der 
Fall sein, nämlich nach ihrem Hochschulabschluss, und sämtliche Laufbahnphasen umfassen, unabhängig von ihrer 
Einstufung auf nationaler Ebene.

Arbeitgeber und Förderer sollten nichtlineare und Mehrfachlaufbahnen fördern und unterstützen, die als geografische, 
interdisziplinäre, sektorübergreifende und interinstitutionelle Mobilität – z. B. durch Entsendungen – verstanden 
werden sollten. Sie sollten auch hybride Laufbahnen fördern, bei denen gleichzeitig verschiedene Sektoren kombiniert 
werden und die als einer linearen Laufbahn ebenbürtig betrachtet werden sollten.

Berufliche Haltung

Forschende sollten mit den strategischen Zielen ihres Forschungsumfelds und den Finanzierungsmechanismen vertraut 
sein und alle erforderlichen Genehmigungen einholen, bevor sie ihre Forschung aufnehmen oder die bereitgestellten 
Ressourcen einsetzen. Forschende sollten alles daran setzen zu gewährleisten, dass ihre Forschung für die Gesellschaft 
relevant ist, indem sie ein besseres Verständnis der Welt ermöglicht, und in Bezug auf bereits an einem anderen Ort 
durchgeführte Forschung keine unnötige Doppelarbeit darstellt. Dies erfordert eine effiziente Valorisierung der 
Forschungsergebnisse.

(3) Siehe Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen – Eine Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025 (COM(2020) 152 
final).
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Zwischen Forschenden und Arbeitgebern, Förderern oder Betreuenden sollte klar kommuniziert werden, wenn sich ein 
Forschungsprojekt verzögert, neu definiert wird oder abgeschlossen ist; wenn ein Forschungsprojekt aus irgendeinem 
Grund vorzeitig beendet oder ausgesetzt werden muss, sollte eine entsprechende Mitteilung gemacht werden.

Rechenschaftspflicht

Verantwortlich zu sein bedeutet, bei der Durchführung von Forschungsarbeiten die Verantwortung für das eigene 
Handeln zu übernehmen. Forschenden muss bewusst sein, dass sie gegenüber ihren Arbeitgebern, Förderern und 
sonstigen einschlägigen öffentlichen oder privaten Stellen sowie – eher aus ethischen Gründen – auch gegenüber der 
Gesellschaft rechenschaftspflichtig sind. Aus öffentlichen Mitteln bezahlte Forschende sind darüber hinaus 
rechenschaftspflichtig für den effizienten Einsatz von Steuergeldern. Daher sollten sie sich an die Grundsätze der 
soliden, transparenten und effizienten Finanzverwaltung halten und sich im Zuge von berechtigten Überprüfungen 
ihrer Forschungsarbeiten, die ihre Arbeitgeber/Förderer oder Ethikausschüsse vornehmen, kooperativ erweisen. Diese 
Erwartung setzt voraus, dass sie sowohl für ihre Fachkollegen als auch für die breitere Gesellschaft als beispielhaft in 
Bezug auf ethisches Verhalten gelten können.

Methoden der Einholung und Auswertung, Ergebnisse und gegebenenfalls Einzelheiten der Daten sollten bei internen 
und externen Prüfungen, die notwendig sind und von den zuständigen Behörden angeordnet werden, offen eingesehen 
werden können. Dies ist auch wichtig, um für offene Daten zu sorgen und die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu 
gewährleisten.

7. Freizügigkeit von Forschenden

Arbeitgeber und Förderer sollten sich für die Freizügigkeit von Forschenden sowie für den freien Austausch von 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und Technologie einsetzen und sich gleichzeitig darum bemühen, Talente zu 
gewinnen und ihre potenzielle Abwanderung zu verhindern. Sie sollten den Wert der geografischen, interinstitu
tionellen, sektorübergreifenden, interdisziplinären und transdisziplinären Mobilität als wichtiges Mittel zur Vermehrung 
von Wissen und zur Verbesserung der beruflichen Entwicklung in jeder Phase einer Forschungslaufbahn anerkennen 
und in ihren Laufbahnentwicklungs-/-beurteilungssystemen jede Mobilitätserfahrung in vollem Umfang wertschätzen 
und anerkennen. Die virtuelle Mobilität hat sich als wertvoll erwiesen und kann daher auch in Betracht gezogen 
werden. Dafür ist auch erforderlich, dass die notwendigen verwaltungstechnischen Instrumente eingesetzt werden, um 
in Übereinstimmung mit nationalem Recht die Übertragbarkeit sowohl von Fördermitteln als auch von Sozialversiche
rungsansprüchen zu ermöglichen.

8. Nachhaltigkeit der Forschung

Forschende, Arbeitgeber und Förderer sollten die nachhaltige Umsetzung von Forschungsaktivitäten im Einklang mit 
derzeitigen und künftigen politischen Initiativen, die zum Nutzen der Gesellschaft angenommen werden, wie dem 
europäischen Grünen Deal, der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und den Zielen für nachhaltige Entwicklung 
fördern. Forschende sollten durch eine institutionelle Kultur des nachhaltigen Forschungsmanagements sowie durch 
Ausbildung und Mentoring auf der Basis des Austauschs bewährter Verfahren unterstützt werden. Sie sollten bei der 
Verringerung ihrer CO2-Emissionen eine Vorreiterrolle übernehmen und auf diese Weise ein positives Beispiel für 
andere in der Forschungsgemeinschaft geben.

Die „Grüne Charta für Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen“ der Europäischen Kommission, die im Rahmen der Marie- 
Skłodowska-Curie-Maßnahmen entwickelt wurde, kann als Bezugspunkt dienen.

SÄULE 2 – BEWERTUNG, EINSTELLUNG UND LAUFBAHNENTWICKLUNG VON FORSCHENDEN

1. BEWERTUNG VON FORSCHENDEN
2. EINSTELLUNG
3. AUSWAHL
4. LAUFBAHNENTWICKLUNG

Die Bewertung von Forschenden sollte einem unvoreingenommenen, talentbezogenen Ansatz folgen und eine 
gleichwertige Anerkennung und Honorierung der Laufbahnen von Forschenden gewährleisten, unabhängig von deren 
Beschäftigungs- oder Tätigkeitsbereich. Eine faire Einstellungs- und Auswahlpolitik in Bezug auf Forschende ist 
unabdingbar für die Schaffung eines offenen Arbeitsmarktes für Forschende, der zur Weiterentwicklung des 
Europäischen Forschungsraums beiträgt.

ABl. C vom 29.12.2023 DE  



ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1640/oj 22/29

1. Bewertung von Forschenden

Die Bewertung von Forschenden sollte es ermöglichen, die Leistung von Forschenden und Forschung im Hinblick auf 
die Erzielung von höchster Qualität und größter Wirkung zu evaluieren. Dies erfordert die Anerkennung von immer 
vielfältigeren Tätigkeiten, Verfahren und Forschungsergebnissen. Dementsprechend sollte sich die Bewertung vorrangig 
auf eine qualitative Beurteilung stützen, die in erster Linie durch eine Peer-Review oder eine Prüfung durch andere 
einschlägige Experten erfolgt, die durch die verantwortungsvolle Verwendung quantitativer Indikatoren unterstützt 
wird. Beiträge zur Innovation sollten ebenfalls anerkannt werden, insbesondere bei Bewerbern, die aus der Industrie 
kommen.

Arbeitgeber und Förderer sollten ein System zur Bewertung und Vergütung von Forschenden unterstützen, das die 
Gesamtqualität ihrer Wirkung auf Gesellschaft, Wissenschaft und Innovation, die Vielfalt der durchgeführten 
Tätigkeiten, die Verfahren der offenen Wissenschaft sowie den Wert der geografischen, interdisziplinären und 
sektorübergreifenden Mobilität berücksichtigt. Ein solches System sollte

a) auf einer qualitativen unvoreingenommenen Beurteilung durch Fachkollegen sowie einschlägige Experten basieren, 
die durch den verantwortungsvollen Einsatz quantitativer Indikatoren gestützt wird;

b) die Qualität und die verschiedenen potenziellen Wirkungen der Forschung auf Gesellschaft, Wissenschaft und 
Innovation honorieren;

c) Folgendes anerkennen: vielfältige Arbeitsergebnisse – u. a. Veröffentlichungen, Datensätze, Software, Methoden, 
Protokolle, Patente, Modelle, Theorien, Algorithmen, Arbeitsabläufe, Ausstellungen, Strategien, politische Beiträge; 
vielfältige Tätigkeiten – u. a. Mentoring, Forschungsbetreuung, Leitungsfunktionen, Unternehmertum, 
Datenmanagement nach den FAIR-Grundsätzen (auffindbare, zugängliche, interoperable und wiederverwendbare 
Daten), Peer-Review, Lehre, Wissensvalorisierung, Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen, 
Unterstützung faktengestützter politischer Entscheidungen, Interaktion mit der Gesellschaft, Management und 
Leitungsfunktionen, Betreuung, Teamarbeit, Dienste für die Gesellschaft, Wissenschaftskommunikation und 
methodische Sorgfalt; ferner vielfältige Vorgehensweisen – u. a. offene Wissenschaft, frühzeitiger Wissens- und 
Datenaustausch und offene Zusammenarbeit –, zusätzlich zu allen Mobilitätserfahrungen, einschließlich 
geografischer, sektorübergreifender, interinstitutioneller sowie inter- und transdisziplinärer Mobilität;

d) sicherstellen, dass die Tätigkeit von Forschenden hohen Standards in Bezug auf Ethik und Integrität genügt, dabei ein 
angemessenes Forschungsverhalten angewandt wird und bewährte Verfahren wertgeschätzt werden, einschließlich 
offener Methoden zur Weitergabe von Forschungsergebnissen und -methoden, wann immer dies möglich ist;

e) Bewertungskriterien und -verfahren nutzen, bei denen die Vielfalt der Forschungsdisziplinen und nationalen 
Kontexte berücksichtigt wird;

f) eine Vielfalt an Profilen und Laufbahnen Forschender unterstützen und nicht nur individuelle Beiträge, sondern auch 
Teamarbeit, gemeinschaftliche Arbeit und Interdisziplinarität wertschätzen;

g) ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis, Geschlechtergleichstellung, Chancengleichheit und Inklusion sicherstellen.

Um eine kohärente Umsetzung dieser Grundsätze zu gewährleisten, sollten Arbeitgeber und Förderer eine 
kontinuierliche Weiterbildung der am Bewertungs- und Vergütungsverfahren beteiligten Akteure fördern.

2. Einstellung

Im Einklang mit den Grundsätzen der akademischen Freiheit und der institutionellen Autonomie wird empfohlen, dass 
Arbeitgeber und Förderer offene, transparente und leistungsorientierte Einstellungs- und Auswahlverfahren einrichten, 
bei denen bei Laufbahnunterbrechungen oder nichtlinearen Laufbahnen, Mehrfachlaufbahnen und hybriden 
Laufbahnen keine Benachteiligung erfolgt. Diese Verfahren sollten auf Exzellenz, Geschlechtergleichstellung und 
Diversität ausgerichtet und auf die Art der ausgeschriebenen Stelle zugeschnitten sein. Die Stellenausschreibungen 
sollten eine umfassende Beschreibung der geforderten Kenntnisse und Kompetenzen enthalten, einschließlich einer 
Beschreibung der Arbeitsbedingungen und Befugnisse, der beruflichen Entwicklungsaussichten und eines zeitlichen 
Überblicks. Bewerber sollten vor der Auswahl über das Einstellungsverfahren und die Auswahlkriterien, die Zahl der 
verfügbaren Stellen und die beruflichen Entwicklungsaussichten informiert werden. Die Ausschussmitglieder sollten 
auch für faire Einstellungsverfahren sensibilisiert und entsprechend geschult werden.

Lebensläufe mit Abweichungen in der chronologischen Abfolge

Laufbahnunterbrechungen oder Lebensläufe mit Abweichungen in der chronologischen Abfolge sollten nicht bestraft, 
sondern als eine Entwicklungsstufe einer Laufbahn und daher als potenziell wertvoller Beitrag zur beruflichen 
Weiterentwicklung von Forschenden hin zu einem mehrdimensionalen beruflichen Werdegang gewertet werden. 
Bewerbern sollte es daher gestattet sein, nachweisgestützte Lebensläufe einzureichen, die eine repräsentative Auswahl 
von für die Stelle, für die sie sich bewerben, relevanten Leistungen und Qualifikationen widerspiegeln.
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Berufserfahrung

Das geforderte Qualifikationsniveau sollte den Anforderungen der Stelle entsprechen und nicht als Einstiegshürde 
gesetzt werden. Die Bewertung der Qualifikationen sollte sich schwerpunktmäßig auf die Beurteilung der Leistungen 
einer Person stützen, und nicht auf deren Umstände oder den Ruf der Einrichtung, in der die Qualifikationen erworben 
wurden. Da berufliche Qualifikationen möglicherweise in einer frühen Phase einer langen Laufbahn erworben werden, 
sollte auch die lebenslange berufliche Weiterentwicklung gefördert und anerkannt werden.

3. Auswahl

Als Bestandteil des Einstellungsprozesses sollte im Auswahlverfahren das gesamte Erfahrungsspektrum der Bewerber 
berücksichtigt werden. Zwar sollte der Schwerpunkt auf ihrem Gesamtpotenzial als Forschende liegen, aber auch ihre 
Kreativität – bewertet auf der Grundlage ihrer innovativen Forschungsmethoden, -ansätze und -ergebnisse – und der 
Grad ihrer Unabhängigkeit sollten berücksichtigt werden. In den Auswahlausschüssen sollten vielfältige Fachkenntnisse, 
Kompetenzen und Erfahrungen zusammenkommen, die für die Beurteilung der Bewerber relevant sind. In diesen 
Ausschüssen sollte auch ein angemessen ausgewogenes Geschlechterverhältnis herrschen, und wenn es sinnvoll und 
machbar ist, sollten Mitglieder aus verschiedenen Sektoren – öffentlich und privat – und Fachrichtungen sowie aus 
weiteren Ländern vertreten sein. Nach Möglichkeit sollte eine breite Palette an Auswahlmethoden angewandt werden, 
wie zum Beispiel Bewertungen durch externe Sachverständige und Bewerbungsgespräche in Präsenz und online. Die 
Mitglieder der Auswahlgremien sollten angemessen geschult sein, insbesondere um geschlechtsspezifische Vorurteile 
oder jede sonstige mögliche unbewusste Voreingenommenheit zu minimieren. Ferner sollten alle Bewerber nach dem 
Auswahlverfahren über die Stärken und Schwächen ihrer Bewerbung unterrichtet werden.

Diskriminierungsverbot

Arbeitgeber und Förderer von Forschenden sollten Forschende in keinerlei Hinsicht aus Gründen des Geschlechts, des 
Alters, der ethnischen, nationalen oder sozialen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, der sexuellen 
Ausrichtung, der Sprache, einer Behinderung, der politischen Einstellung oder der sozialen oder wirtschaftlichen 
Umstände diskriminieren.

4. Laufbahnentwicklung

Arbeitgeber und Förderer sollten für alle Forschenden, einschließlich erfahrener Forschender, Bewertungs-/ 
Beurteilungssysteme einführen, um die Ausübung ihrer Aufgaben regelmäßig und auf transparente Weise durch einen 
unabhängigen – und im Falle erfahrener Forschender vorzugsweise internationalen – Ausschuss zu bewerten. 
Nichtlineare und Mehrfachlaufbahnen mit geografischer, sektorübergreifender oder interinstitutioneller Mobilität oder 
hybride Laufbahnen, bei denen gleichzeitig verschiedene Sektoren kombiniert werden, verdienen vollständige 
Anerkennung und sollten als einer linearen Laufbahn ebenbürtig betrachtet werden, wobei Letztere als eine Laufbahn 
zu verstehen ist, die – in der Regel im selben Fachbereich oder in derselben Fachdisziplin – von einer Position zur 
nächsten gradlinig aufsteigend verläuft.

Bei solchen Bewertungs- und Beurteilungsverfahren sollten das Gesamtpotenzial der Forschenden, ihre Forschungs
kreativität, ihre Forschungsergebnisse – z. B. Veröffentlichungen, Daten, Software, Modelle, Algorithmen, Methoden, 
Protokolle, Patente, politische Beiträge –, ihre Tätigkeiten – z. B. Management und Leitungsfunktionen, Lehre/ 
Vortragstätigkeit, Peer-Review, Betreuung, Mentoring, Unternehmertum, Wissensvalorisierung, nationale oder 
internationale Zusammenarbeit, Verwaltungsaufgaben, Dienst an der Gesellschaft, Wissenschaftskommunikation und 
Interaktion mit der Gesellschaft –, ihr Forschungsverhalten – z. B. Praxis in Bezug auf Ethik und Integrität, methodische 
Sorgfalt, frühzeitiger Wissens- und Datenaustausch, offene Zusammenarbeit – und ihre Mobilität angemessen 
berücksichtigt werden, und diese Aspekte sollten auch im Rahmen der Laufbahnentwicklung berücksichtigt werden.

Ein transparentes, strukturiertes, inklusives und geschlechtergerechtes System für den Laufbahnzugang und die 
Laufbahnentwicklung ist erforderlich, um Laufbahnen im akademischen Bereich bis hin zu den Spitzenpositionen zu 
stärken. Zu diesem Zweck könnte auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Forschungseinrichtungen die Entwicklung von 
Tenure-Track-ähnlichen Systemen – im Sinne von festen Rahmen, in denen bei befristeten Verträgen die Aussicht auf 
eine unbefristete Stelle vorbehaltlich einer positiven Bewertung besteht – in Betracht gezogen werden.

Koautorentum

Koautorentum sollte von den Einrichtungen bei der Beurteilung ihrer Mitarbeitenden positiv gewertet werden, da es von 
konstruktivem Vorgehen bei der Forschungstätigkeit zeugt. Arbeitgeber und Förderer sollten daher Strategien, 
Vorgehensweisen und Verfahren entwickeln, um Forschenden, einschließlich denjenigen, die am Beginn ihrer 
Forschungslaufbahn stehen, die erforderlichen Rahmenbedingungen zu sichern, damit sie in Bezug auf ihre 
tatsächlichen Beiträge ihr Recht in Anspruch nehmen können, als Koautoren von Aufsätzen, Miterfinder von Patenten 
usw. anerkannt, genannt und/oder zitiert zu werden, oder damit sie ihre eigenen Forschungsergebnisse unabhängig von 
ihren Betreuenden veröffentlichen können. Sie sollten auch Schulungen und Workshops für Forschende – insbesondere 
Nachwuchsforschende – zu ethischen Praktiken des Autorentums anbieten, einschließlich des Verständnisses 
individueller Beiträge und ihrer Rechte und Pflichten.
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Anerkennung von Mobilitätserfahrung

Jedwede einschlägige Mobilitätserfahrung wie etwa ein Aufenthalt in einem anderen Land/einer anderen Region oder in 
einer anderen – öffentlichen oder privaten – Forschungsumgebung oder ein Wechsel von einem Fachbereich/Sektor zu 
einem anderen – entweder als Teil der Forschungserstausbildung oder zu einem späteren Zeitpunkt in der Forschungs
laufbahn – oder Erfahrungen mit virtueller Mobilität sollte als wertvoller Beitrag zur beruflichen Weiterentwicklung 
von Forschenden angesehen werden.

SÄULE 3 – ARBEITSBEDINGUNGEN UND -VERFAHREN

1. ARBEITSBEDINGUNGEN, FINANZIERUNG UND GEHÄLTER
2. STABILITÄT DER BESCHÄFTIGUNG
3. VERTRAGLICHE UND RECHTLICHE PFLICHTEN
4. VERBREITUNG UND NUTZUNG VON ERGEBNISSEN

Im Mittelpunkt des politischen Rahmens der Union für Forschungslaufbahnen sollte die Verbesserung der Arbeitsbe
dingungen von Forschenden stehen. In diesem Bereich werden mehrere Maßnahmen vorgeschlagen, die zur Stabilität 
der Beschäftigung und zur Definition der Arbeitsrechte und -pflichten von Forschenden gemäß den nationalen 
Rechtsvorschriften und Umständen beitragen. Ferner wird die Notwendigkeit für Arbeitgeber und Förderer 
hervorgehoben, eine Forschungskultur für Forschungsexzellenz zu entwickeln und eine dynamische Forschendenge
meinschaft zu fördern.

1. Arbeitsbedingungen, Finanzierung und Gehälter

Arbeitgeber und Förderer sollten dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen für Forschende, einschließlich Forschender 
mit Behinderungen, im Einklang mit den geltenden nationalen Rechtsvorschriften und mit nationalen oder sektorspe
zifischen Tarifverträgen gegebenenfalls die Flexibilität und Zugänglichkeit bieten, die für eine erfolgreiche Forschungs
tätigkeit als erforderlich erachtet werden. Sie sollten bestrebt sein, Arbeitsbedingungen zu bieten, die es ermöglichen, 
Privatleben, Familie, Betreuung, Gesundheitsvorsorge, Sicherheit und allgemeines Wohlbefinden miteinander zu 
vereinbaren, ohne dass dies Forschungslaufbahnen gefährdet. Besonderes Augenmerk sollte unter anderem auf 
flexiblen Arbeitszeiten, Teilzeitregelungen, Telearbeit und Sabbaticals sowie auf den erforderlichen finanziellen und 
administrativen Vorkehrungen für solche Vereinbarungen liegen. Arbeitgeber sollten für Arbeitsbedingungen und ein 
Arbeitsumfeld sorgen, die bzw. das der psychischen Gesundheit und dem körperlichen Wohlbefinden der Forschenden 
förderlich sind bzw. ist, auch durch geeignete Verfahren zur Verhinderung und Bekämpfung von geschlechtsspezifischer 
Gewalt, einschließlich sexueller Belästigung.

Forschungsumfeld

Arbeitgeber und Förderer von Forschenden sollten dafür sorgen, dass ein höchst motivierendes Forschungs- oder 
Forschungsausbildungsumfeld geschaffen wird, das geeignete Ausrüstung, Anlagen und Möglichkeiten – auch für die 
räumlich entfernte Zusammenarbeit über Forschungsnetzwerke – sowie das höchste Maß an Gesundheit und Sicherheit 
im Einklang mit Unions-, nationalen und sektorspezifischen Vorschriften bietet. Förderer sollten sicherstellen, dass 
geeignete Ressourcen für das vereinbarte Arbeitsprogramm bereitstehen. Insbesondere ist es wichtig, über qualifiziertes 
Unterstützungspersonal zu verfügen – z. B. für Forschungsmanagement und -verwaltung.

Beschwerden/Einspruchsverfahren

Arbeitgeber und Förderer von Forschenden sollten in Übereinstimmung mit den einschlägigen nationalen, Unions- oder 
internationalen Gesetzen und Vorschriften geeignete Verfahren einführen, eventuell in Form einer unparteiischen 
Ombudsperson, um Beschwerden/Einsprüche von Forschenden zu bearbeiten, einschließlich solcher, bei denen es um 
Konflikte zwischen Betreuenden und Forschenden der Laufbahnphasen R1 (First Stage Researcher – Promotionsphase) 
und R2 (Recognised Researcher – Postdoktorandenphase) geht. Solche Verfahren sollten für sämtliches Forschungs
personal vertrauliche und informelle Unterstützung bei der Lösung von arbeitsbezogenen Konflikten, Streitigkeiten und 
Klagen bieten und auf eine faire und gleichberechtigte Behandlung innerhalb der Einrichtung und die Verbesserung der 
Gesamtqualität der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsumfelds abzielen.
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Mitwirkung bei der Leitung der Organisation

Arbeitgeber und Förderer von Forschenden sollten es als vollkommen legitim und sogar wünschenswert ansehen, dass 
Forschende in den einschlägigen Informations-, Konsultations- und Entscheidungsgremien der Einrichtungen, für die 
sie arbeiten, vertreten sind, um ihre individuellen und kollektiven Interessen zu schützen und durchzusetzen und aktiv 
zur Arbeit der Institution beizutragen.

Finanzierung und Gehälter

Arbeitgeber und Förderer von Forschenden sollten dafür sorgen, das Forschende unabhängig von ihrem Status faire und 
attraktive Bedingungen für ihre Bezahlung – d. h. Finanzierung und Gehälter – genießen sowie einen angemessenen und 
gerechten Sozialversicherungsschutz – einschließlich Leistungen bei Krankheit, Gesundheitsfürsorge, Elterngeld, 
Ruhegehaltsansprüchen und Leistungen bei Arbeitslosigkeit, Alters- und Hinterbliebenenleistungen, Leistungen bei 
Invalidität sowie Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten – entsprechend dem geltenden nationalen Recht 
und mit nationalen oder sektorspezifischen Tarifverträgen. Dies sollte für Forschende aller Laufbahnphasen 
einschließlich der Promotionsphase (R1) gelten und ihrem rechtlichen Status, ihrer Leistung und dem Grad ihrer 
Qualifikationen und Zuständigkeiten angemessen sein. Forschende sollten über ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt 
werden, wenn es darum geht, zu verstehen, wie ihre Gehälter besteuert werden, und sie sollten transparente 
Informationen über Rechte im Sozialschutzbereich wie nationale Rentenansprüche erhalten.

2. Stabilität der Beschäftigung

Arbeitgeber und Förderer sollten konsequente Maßnahmen zur Bekämpfung des Phänomens der Prekarität und zur 
Förderung von Arbeitsplatzsicherheit und -stabilität treffen. Dazu könnte gehören, auf freiwilliger Basis bei den 
jeweiligen Organisationen eine Höchstzahl an befristeten Arbeitsverträgen beim gesamten Forschungspersonal 
festzulegen. Überall, wo dauerhafte, langfristige oder häufig wiederkehrende Forschungsaufgaben zu erfüllen sind, 
werden Festanstellungen bzw. unbefristete Verträge als geeignetes Instrument empfohlen. Forschende mit befristeten 
Verträgen sollten spezifische Laufbahnentwicklungs- und Beratungsdienste in Anspruch nehmen können, um die 
Kontinuität ihrer Laufbahn zu gewährleisten.

Nachwuchsforschende (R1-R2)

Die Prekarität der Beschäftigung ist ein besonderes Problem des akademischen Bereichs. Um dem entgegenzuwirken, 
wird empfohlen, vorbehaltlich der nationalen Rechtsvorschriften und Umstände spezifische Maßnahmen zur 
Unterstützung von Nachwuchsforschenden umzusetzen, damit Forschende der Promotionsphase (R1) den sozialen 
Schutz und die Arbeitsbedingungen, die für Forschende in anderen Laufbahnphasen gelten, sowie ein angemessenes 
Einkommen erhalten, damit die Einbeziehung von Nachwuchsforschenden in Forschungsteams gefördert wird, wobei 
vermieden werden soll, dass von ihnen Aufgaben verlangt werden, die nichts mit ihrer wissenschaftlichen Ausbildung 
zu tun haben, und damit interinstitutionelle, sektorübergreifende, interdisziplinäre und geografische Mobilität, 
einschließlich virtueller Mobilität, anerkannt wird. Zusätzlich sollten die ernennenden Einrichtungen klare Regeln und 
ausdrückliche Leitlinien für die Einstellung und Ernennung von Forschenden der Postdoktorandenphase (R2) festlegen, 
einschließlich der Höchstdauer und den Zielen dieser Ernennungen. In diesen Leitlinien sollten die Zeiten, die in 
früheren Arbeitsverhältnissen nach der Promotion in anderen Einrichtungen verbracht wurden, mitberücksichtigt 
werden. Auch sollte dem Umstand Rechnung getragen werden, dass der Postdoktorandenstatus eine Übergangsphase 
darstellen sollte, deren Hauptziel darin besteht, zusätzliche Chancen für die berufliche Weiterentwicklung in einer 
Forschungslaufbahn zu bieten, und zwar im Kontext einer langfristigen Karriereplanung mit befristetem Vertrag oder 
in Festanstellung.

Arbeitgeber und Förderer sollten sich nach Kräften bemühen, Nachwuchsforscher über Laufbahnmöglichkeiten im 
akademischen Bereich und darüber hinaus zu informieren und eine breite berufliche Entwicklung – insbesondere in der 
Laufbahnphase R2 –, transparentere und besser vorhersehbare Laufbahnaussichten sowie Möglichkeiten des 
arbeitsbasierten Lernens in einer Vielzahl von Sektoren zu bieten.

3. Vertragliche und rechtliche Pflichten

Forschende aller Laufbahnphasen sollten mit den nationalen, sektorspezifischen oder institutionellen Vorschriften, die 
für Ausbildungs- und/oder Arbeitsbedingungen gelten, vertraut sein. Dazu gehören Bestimmungen über Rechte des 
geistigen Eigentums sowie die Anforderungen und Bedingungen jeglicher Geldgeber oder Förderer, unabhängig von der 
Art ihres Vertrags. Arbeitgeber und Förderer sollten Kopien dieser Dokumente in englischer Sprache zur Verfügung 
stellen. Forschende sollten derartige Vorschriften einhalten, indem sie die erforderlichen Leistungen – 
z. B. Dissertationen, Veröffentlichungen, Patente, Berichte, neue Produkte usw. – gemäß den Bedingungen des Vertrags 
oder eines gleichwertigen Dokuments erbringen.
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Angesichts der zunehmenden Schwerpunktsetzung auf Wissenssicherheit sollten Forschende stets im Einklang mit den 
einschlägigen Unions- und nationalen Rechtsvorschriften sichere Arbeitsverfahren anwenden; darunter fallen auch die 
erforderlichen Vorkehrungen für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit und für die Bewältigung von Angriffen auf 
die Cybersicherheit und Ausfällen der Informationstechnologie, etwa durch Ausarbeitung leistungsfähiger Sicherungs
strategien. Sie sollten auch mit den geltenden rechtlichen Unions- und nationalen Anforderungen an Datenschutz und 
Vertraulichkeit vertraut sein und die notwendigen Schritte unternehmen, um jederzeit mit ihnen im Einklang zu stehen.

4. Verbreitung und Nutzung von Ergebnissen

Die offene Wissenschaft sollte von allen Forschenden praktiziert werden, damit sie, in Übereinstimmung mit ihren 
vertraglichen Vereinbarungen, sicherstellen, dass die Ergebnisse ihrer Forschung verbreitet, offen zugänglich gemacht 
und verwertet werden, indem sie z. B. übermittelt, auf andere Forschungsumgebungen übertragen und gegebenenfalls 
vermarktet werden. Erfahrene Forschende sollten Vorreiter dabei sein, zu gewährleisten, dass Forschung nutzbringend 
ist und Ergebnisse entweder kommerziell genutzt und/oder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, wann 
immer sich die Möglichkeit dazu bietet.

Forschende sollten von ihren Arbeitgebern und Förderern dahin gehend Hilfestellung erhalten, dass entsprechende 
Kompetenzen vermittelt und geeignete Finanzmittel, Infrastruktur und Unterstützung bereitgestellt werden. Das 
Engagement von Forschenden für Praktiken der offenen Wissenschaft sollte von Arbeitgebern und Förderern bei der 
Einstellung, der Laufbahnentwicklung und der Bewertung von Förderprogrammen anerkannt, angeregt und honoriert 
werden.

Intellektuelles Kapital einschließlich Rechte des geistigen Eigentums

Arbeitgeber und Förderer sollten sicherstellen, dass Forschende aller Laufbahnphasen angemessen für die Gewinne 
entschädigt werden, die sich aus der Verwertung – falls vorhanden – ihrer Forschungs- und Innovationsergebnisse 
ergeben, gegebenenfalls durch die Garantie von Miteigentumsrechten des geistigen Eigentums wie etwa Urheberrechten. 
Arbeitgeber und Förderer sollten darauf in ihrer Strategie zur Verwaltung des intellektuellen Kapitals ausdrücklich 
eingehen und die Strategie öffentlich zugänglich machen. Die Strategie zur Verwaltung des intellektuellen Kapitals sollte 
die Generierung und das Management von, das Eigentum an und die Nutzung aller Arten von intellektuellem Kapital – 
einschließlich Peer-Review unterzogenen Veröffentlichungen, Daten, Know-how, Normen – umfassen und Praktiken 
der offenen Wissenschaft unterstützen.

Die Strategie sollte explizit auf Bestimmungen zu Eigentumsrechten und auf Zugangsrechte zu Forschenden und/oder 
gegebenenfalls ihren Arbeitgebern oder sonstigen Parteien, einschließlich Industriepartnern, Bezug nehmen, wie dies 
möglicherweise in speziellen Kooperationsvereinbarungen oder Vereinbarungen sonstiger Art vorgesehen ist.

Engagement für die Gesellschaft

Forschende sollten dafür sorgen, dass ihre Forschung der Gesellschaft insgesamt auf eine Weise bekannt gemacht wird, 
dass sie für Nichtfachleute verständlich ist, sodass der Öffentlichkeit ein besseres Verständnis der Wissenschaft 
ermöglicht wird. Das direkte Engagement gegenüber der Zivilgesellschaft und den Bürgerinnen und Bürgern hilft 
Forschenden dabei, das öffentliche Interesse an Forschungsprioritäten und die Anliegen der Öffentlichkeit besser zu 
verstehen und gegebenenfalls das Mitgestaltungspotenzial der Gesellschaft zu nutzen.

SÄULE 4 – FORSCHUNGSLAUFBAHN UND TALENTENTWICKLUNG

1. WERTSCHÄTZUNG VIELFÄLTIGER FORSCHUNGSLAUFBAHNEN
2. LAUFBAHNENTWICKLUNG UND -BERATUNG
3. KONTINUIERLICHE BERUFLICHE WEITERENTWICKLUNG
4. BETREUUNG UND MENTORING

In der Forschungsgemeinschaft gibt es eine Vielfalt an Talenten, Fähigkeiten, Kompetenzen, Kapazitäten und 
Funktionen. Je mehr diese Talente gefördert und entwickelt werden, desto besser sind die Forschungsqualität und die 
gesellschaftliche Relevanz des erzeugten Wissens. Die Förderung einer kontinuierlichen beruflichen Weiterentwicklung 
und Weiterbildung ist notwendig, um die Kompetenz zu erhalten und Forschenden ein breites Spektrum an 
Laufbahnmöglichkeiten im öffentlichen und privaten Sektor zu bieten.
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1. Wertschätzung vielfältiger Forschungslaufbahnen

Arbeitgeber und Förderer sollten anerkennen, dass Forschende sehr vielfältige Laufbahnen sowohl in der Forschung als 
auch in anderen Funktionen haben können. Zur Diversifizierung gehört typischerweise die Mobilität in all ihren 
Formen: inter-/intranationale, sektorübergreifende, interinstitutionelle, inter- und transdisziplinäre und virtuelle 
Mobilität. Dies erfordert eine stärker talentbasierte und diversitätssensible Qualitätsbewertung, die Förderung eines 
verantwortungsvollen Umgangs mit Leistungsparametern unter Berücksichtigung von diversen Beiträgen und deren 
potenziellen Auswirkungen, vielfältigen Aktivitäten und Praktiken wie etwa Lehre und Kompetenzen, Peer-Review, 
Forschungsmanagement und -leitung, Betreuung, Mentoring, Wissensvalorisierung, Technologietransferaktivitäten, 
unternehmerisches Denken und Zusammenarbeit mit der Industrie, Aktivitäten zur Entwicklung faktengestützter 
Politikgestaltung, Wissenschaftskommunikation und Interaktion mit der Gesellschaft, offene Wissenschaft, 
Teamwissenschaft sowie Mobilität.

Arbeitgeber und Förderer sollten Maßnahmen auf den Weg bringen, mit denen Forschende, insbesondere Nachwuchs
forschende, für die Chancen in allen relevanten Bereichen sensibilisiert werden, und im Interesse einer besseren 
persönlichen und beruflichen Entwicklung eine Kultur der Diversifizierung von Laufbahnen fördern. Dies erfordert 
Laufbahnberatungs-, -Mentorings- und -unterstützungsdienste, um die sektorübergreifende, interdisziplinäre und 
geografische Mobilität sowie die Generierung und Entwicklung unternehmerischer Tätigkeiten zu stimulieren.

2. Laufbahnentwicklung und -beratung

Arbeitgeber und Förderer von Forschenden sollten vorzugsweise im Rahmen ihrer Personalverwaltung eine spezielle 
Laufbahnentwicklungsstrategie für Forschende in allen Laufbahnphasen konzipieren, und zwar unabhängig von deren 
vertraglicher Situation, auch für Forschende mit befristeten Verträgen. In diesem Zusammenhang sollten Forschende 
dabei unterstützt werden, einen individuellen Karriereplan zu entwickeln, um die zur Erreichung ihrer Karriereziele 
erforderliche Ausbildung und Forschung zu ermitteln. Darin sollten Mentoren vorgesehen werden, die Forschende in 
ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung unterstützen und beraten und sie dadurch motivieren und zum Abbau 
von Unsicherheiten in ihrer beruflichen Zukunft beitragen. Alle Forschenden sollten mit diesen Bestimmungen und 
Regelungen vertraut gemacht werden und proaktiv und eigenverantwortlich für ihre Laufbahnentwicklung Sorge tragen.

Arbeitgeber und Förderer sollten entweder in den betreffenden Einrichtungen oder durch Zusammenarbeit mit anderen 
Strukturen für eine zugängliche und zeitgemäße Laufbahnberatung und Hilfe bei der Arbeitsvermittlung sorgen, die 
Informationen, Beratung und Unterstützung für die Laufbahnentwicklung sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
betreffenden Einrichtung bietet. Dieses Angebot sollte sich an Forschende in allen Phasen ihrer Laufbahn – unabhängig 
von ihrer vertraglichen Situation – richten.

3. Kontinuierliche berufliche Weiterbildung

Forschende in allen Laufbahnphasen sollten sich proaktiv darum bemühen und von ihren Arbeitgebern/Förderern 
Gelegenheiten erhalten, sich durch regelmäßige Aktualisierung und Erweiterung ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen 
kontinuierlich zu verbessern. Dies kann durch eine Vielzahl von Mitteln erreicht werden, u. a. durch formale 
Ausbildung, Workshops, Konferenzen und E-Learning oder über die Zusammenarbeit in einem Team und den 
entsprechenden Netzwerken. Besonderes Augenmerk sollte auf die Ausbildung von Forschenden der Laufbahnphase R1 
gelegt werden, von denen die meisten Doktoranden am Beginn ihrer Forschungslaufbahn sind.

Zugang zur Weiterbildung und kontinuierlichen Weiterentwicklung in der Forschung

Arbeitgeber und Förderer sollten dafür sorgen, dass allen Forschenden in jeder Laufbahnphase unabhängig von ihrer 
vertraglichen Situation die Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung und zur Verbesserung ihrer Beschäftigungs
aussichten gegeben wird, indem sie Zugang zu Maßnahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Fähigkeiten 
und Kompetenzen erhalten. Arbeitgeber und Förderer sollten Maßnahmen ergreifen, um die Entwicklung und 
Bereitstellung gezielter Ausbildungsmaßnahmen zu unterstützen, um Anreize für Möglichkeiten zur Weiterbildung und 
Umschulung von Forschenden mit einer lebenslangen Perspektive zu schaffen und die sektorübergreifende und 
interdisziplinäre Mobilität zu fördern. Solche Maßnahmen sind in regelmäßigen Abständen auf ihre Zugänglichkeit, 
ihre Umsetzung und Effektivität bei der Verbesserung von Kompetenzen, Fähigkeiten und Beschäftigungsaussichten zu 
bewerten.

Arbeitgeber und Förderer sollten der Notwendigkeit, unternehmerische Kompetenzen von Forschenden zu fördern, 
angemessene Bedeutung beimessen, sodass diejenigen, die eine unternehmerische Laufbahn einschlagen, in die Lage 
versetzt werden, ihre Fähigkeiten zur Wissensgenerierung mit der Fähigkeit zur Wissensvalorisierung zu verbinden, um 
innovative Ideen kommerziell zu verwerten und Innovation und Fortschritt zu fördern.
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Arbeitgeber und Förderer sollten Maßnahmen treffen, um die Vereinbarkeit der Doktorandenausbildung mit 
interoperablen Laufbahnen in allen einschlägigen Sektoren und einer Praxis der offenen Wissenschaft sicherzustellen, u. 
a. mithilfe des europäischen Kompetenzrahmens für Forschende (ResearchComp), den Grundsätzen für innovative 
Doktorandenausbildung, dem Europäischen Verhaltenskodex für die Integrität der Forschung sowie aller sonstigen 
künftigen Initiativen zur Stärkung der Querschnittskompetenzen von Forschenden.

Validierung von Kompetenzen

Im Rahmen der Erweiterung der Kompetenzen von Forschenden sollten Arbeitgeber und/oder Förderer für eine 
angemessene Bewertung und Evaluierung der formalen und informellen Ausbildung sorgen, einschließlich der 
Kompetenzen und der Ausbildung am Arbeitsplatz, insbesondere im Kontext der internationalen, sektorübergreifenden 
und interdisziplinären Mobilität. Die Bewertung sollte auf faire und transparente Weise und innerhalb eines 
angemessenen Zeitrahmens erfolgen.

Lehre

Die Lehrtätigkeit ist ein wesentliches Mittel zur Strukturierung und Verbreitung von Wissen und ein wertvoller 
möglicher Bestandteil des beruflichen Werdegangs von Forschenden. Bei der Lehrtätigkeit sollten Forschende Nutzen 
aus wissenschaftlichen Erkenntnissen ziehen und diese anwenden und das Forschungsinteresse der Studierenden 
fördern. Das Engagement von Forschenden in der Lehre sollte in vollem Umfang unterstützt und anerkannt werden 
und kann zu verschiedenen Zeitpunkten innerhalb einer Laufbahn variieren. Besondere Aufmerksamkeit sollte 
Forschenden gelten, die am Beginn ihrer Laufbahn stehen, um sicherzustellen, dass sie angemessen unterstützt werden 
und dass die Lehrverantwortung – einschließlich Vorlesungen, Tutorentätigkeit, Betreuung und Mentoring – mit ihren 
Forschungsaktivitäten oder ihrer Forschungsausbildung vereinbar ist.

Arbeitgeber und Förderer sollten sicherstellen, dass Lehrverpflichtungen angemessen vergütet und in den Bewertungs-/ 
Beurteilungssystemen bereits ab dem Beginn der Forschungslaufbahn berücksichtigt werden. Es sollte auch 
sichergestellt werden, dass die Zeit, die erfahrene Mitarbeitende für die Ausbildung und das Mentoring von Nachwuchs
forschenden – R1, R2 – aufwenden, als Teil ihrer Lehrverpflichtung angerechnet wird. Für Lehr- und Betreuungstä
tigkeiten sollten innerhalb der Erstausbildung und der beruflichen Weiterentwicklung von Forschenden entsprechende 
Weiterbildungsmaßnahmen angeboten werden.

4. Betreuung und Mentoring

Ein gutes Personal- und Teammanagement ist in Arbeitsumgebungen im Forschungsbereich von entscheidender 
Bedeutung, da die Wissenschaft naturgemäß ein gemeinschaftliches Unterfangen ist. Es sollten die erforderlichen 
Ausbildungsmöglichkeiten, Instrumente und Evaluierungsmechanismen geschaffen werden, um sicherzustellen, dass 
erfahrene und leitende Forschende ihre Mitarbeitenden und Teams fair und diskriminierungsfrei und frei von 
geschlechtsspezifischen Vorurteilen und anderen Vorurteilen – etwa aufgrund der Religion, der sexuellen Ausrichtung, 
der Rasse, der ethnischen Herkunft, des sozioökonomischen Hintergrunds usw. – führen und nutzbringende und 
kooperative Arbeitsbeziehungen zu ihren Fachkollegen aufbauen. Dies soll zu einem gesunden, fairen und kreativen 
Umfeld beitragen, in dem jede und jeder Einzelne respektiert, angemessen motiviert und anerkannt wird und für das 
Wohlbefinden aller gesorgt wird.

Arbeitgeber und Förderer sollten sicherstellen, dass eindeutig eine Gruppe von Personen benannt wird, an die sich 
Forschende der Promotionsphase (R1) und der Postdoktorandenphase (R2) bei Fragen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
wenden können, und sie sollten die Forschenden entsprechend informieren.

Bei solchen Vereinbarungen sollte klar formuliert werden, dass die vorgeschlagenen Betreuenden über ein ausreichendes 
Niveau an Fachkompetenz bei der Betreuung von Forschungsarbeiten verfügen und dass sie genügend Zeit und 
Einsatzbereitschaft besitzen müssen, um den Nachwuchsforschenden geeignete Unterstützung zu bieten; auch sollten 
sie die erforderlichen Verfahren zur Fortschrittsverfolgung und Überprüfung sowie die erforderlichen Feedback- 
Mechanismen vorsehen.

Die „MSCA Guidelines on Supervision“ (Leitlinien für die Betreuung im Rahmen der Marie-Skłodowska-Curie- 
Maßnahmen) enthalten spezifische Bestimmungen zur Integration, Forschungsunterstützung und Laufbahnentwicklung 
von Forschenden, zu ihrem Mentoring und ihrem Wohlbefinden, zu Aspekten der Kommunikation und Konfliktlösung 
sowie zur Ausbildung und beruflichen Entwicklung von Betreuenden. Die „MSCA Guidelines on Supervision“ sind eine 
Zusammenstellung von Empfehlungen für Personen und Einrichtungen, die MSCA-Mittel erhalten. Die Leitlinien dienen 
der Förderung einer wirksamen Betreuung, eines wirksamen Mentorings und einer adäquaten Laufbahnberatung.
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Arbeitsbeziehungen zu Betreuenden

Forschende in der Ausbildungsphase sollten in einer strukturierten und auf Regelmäßigkeit basierenden 
Arbeitsbeziehung zu ihren Betreuenden und zu Vertretern der Fakultät/Abteilung stehen und diese in vollem Umfang 
nutzen. Betreuende sollten insbesondere Nachwuchsforschende ebenfalls aktiv unterstützen, indem sie Feedback- 
Sitzungen mit ihnen organisieren und sie zu Weiterbildungsmaßnahmen anregen, die für ihre Arbeit relevant sind.

Dazu gehören auch die Protokollierung aller Arbeitsfortschritte und Forschungserkenntnisse, die Einholung von 
Feedback durch Berichte und Seminare, das Aufgreifen solcher Rückmeldungen und das Arbeiten gemäß vereinbarten 
Zeitplänen, Etappenzielen, Teilergebnissen und/oder erwarteten Forschungsergebnissen.

Erfahrene Forschende

Erfahrene Forschende der Laufbahnphasen R3 und R4 sollten ihrer facettenreichen Rolle als Betreuende, Mentoren, 
Laufbahnberater, Leiter, Projektkoordinatoren, Manager oder Wissenschaftsvermittler besonders viel Aufmerksamkeit 
schenken. Sie sollten diese Aufgaben nach den höchsten beruflichen Standards ausführen und Zugang zu 
entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten haben. In ihrer Rolle als Betreuende oder Mentoren von Forschenden 
sollten erfahrene Forschende ein konstruktives und positives Arbeitsverhältnis zu Forschenden der Promotionsphase 
(R1) und der Postdoktorandenphase (R2) aufbauen, damit sie die Voraussetzungen für einen effizienten Wissenstransfer 
und die erfolgreiche weitere Laufbahnentwicklung dieser Nachwuchsforschenden schaffen. Die Unterstützung der 
Laufbahnentwicklung von Forschenden der Laufbahnphasen R1 und R2 durch die Vermittlung von Erfahrungen und 
Werten in einem bewährten und vertrauensvollen Umfeld ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe.
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